
 05/2019 Montag, den 6. Mai 2019

Amtsblatt
HOHENSTEIN-ERNSTTHAL

mit Ortsteil 
Wüstenbrand

Anzeige

Spaß für Groß und Klein verspricht die 17. Auflage des Hohenstein-
Ernstthaler Karl-May-Festes am 24. und 25. Mai auf dem Neumarkt 
der Karl-May-Geburtsstadt.
Veranstaltet vom örtlichen Fremdenverkehrsverein animiert ein abwechs-
lungsreiches und abenteuerliches Programm Besucher und Gäste des Festes 
zu Ehren des berühmtesten Sohnes der Stadt, dessen Welt und seine Träume 
zu entdecken. Nach der Eröffnung des Festes um 18:00 Uhr durch den 
Oberbürgermeister gestaltet den musikalischen Hauptpart am Freitagabend 
das Duo „Ramona & Hannes“ unter dem Motto „Country-Musik mit Herz 
und Verstand“. Eckpunkte des bunten Nachmittagsprogramms dass am 
Samstag 14:00 Uhr beginnt sind ein Freiluftgottesdienst der Kirchgemeinde 
St. Trinitatis, ab 15:00 Uhr das Kinderprogramm des Karolini Mitmachthea-
ters, die Siegerehrung des Karl-May-Kochwettbewerbes und die Tänze der 
East Dance Company e.V. Chemnitz. Absoluter Höhepunkt am Samstag-
abend wird dann ab 19:00 Uhr sicher der schon traditionelle Auftritt der 
Hohenstein-Ernstthaler Kultband „RB II“ sein, die mit ihren mitreißenden 
Rhythmen wieder für eine zünftige Partystimmung sorgen wird.
Neben der Präsentation örtlicher Vereine gibt es auch verschiedene Ange-
bote für Kinder und die hungrigen und durstigen Festbesucher können aus 
einem abwechslungsreichen Speisen- und Getränkeangebot auswählen.
Das Museum im Karl-May-Geburtshaus, das zu jeder Jahreszeit einen Besuch 
lohnt, bringt sich mit Sonderveranstaltungen in das Festprogramm ein. Nicht 
nur der kostenfreie Eintritt, sondern auch die Erlebnis- und Sonderführungen 
bieten nichtalltägliche Einblicke in Leben und Wirken des meistgelesenen 
deutschen Schriftstellers. 
Abenteuerlich und gemütlich zugleich wird auch im „Café Batzendorf“, in 
der Karl-May-Begegnungsstätte gefeiert. Und wer Kaffee nicht mag: Karl-
May-Bier, Karl-May-Wein – der sächsische Fabulierer macht´s möglich…
Neueste Informationen wird es natürlich auch zum neuen „Karl-May-
Depot“ geben, welches neben dem Museum entsteht. Eine Einrichtung, 
die zur weiteren Sicherung von Erbe und Tradition um Karl May und 
seine Geburtsstadt von großem Nutzen ist, genauso wie das Volksfest, 
das seinen Namen trägt.
Folgen Sie Ihrem Entdeckerdrang und träumen Sie sich mit uns ge-
meinsam in ferne Länder, in eine Welt voller Helden, Greenhörner und 
einzelner Schurken.
Also nicht vergessen und „Herzlich Willkommen“ zum 
17. Karl-May-Fest am 24. und 25. Mai 2019 auf dem Neumarkt!

Party bei Winnetou und Old Shatterhand in Ernstthal
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Besonders positiv sind der Umgang und die sehr gelungene Hervorhebung 
des aufwendig gestalteten Mittelteils hervorzuheben.
Das Gebäude setzt einen gelungenen Akzent im Straßenverlauf der Ost-
straße. Das Gebäude befindet sich in keinem Fördergebiet. Es wurden 
keine Fördermittel ausgereicht. Das Gebäude steht nicht in der Denkmal-
schutzliste.

3. Platz: 
Conrad-Clauß-Straße 41, 
Jürgen & Simone Herold
Die reich gegliederte Fas-
sade des beidseitig einge-
bauten Wohnhauses aus 
dem letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts wurde unter 
Erhalt sowohl der fassa-
dengliedernden Elemente 
als auch der historischen 
Dachlandschaft mit viel Lie-
be zum Detail erneuert. Die 
Fassade fügt sich gut in die 
bestehende Häuser-Fassa-
den-Zeile ein. Das Gebäude 
befindet sich in keinem För-
dergebiet. Es wurden keine 
Fördermittel ausgereicht.
Das Gebäude steht nicht in 
der Denkmalschutzliste.

Anerkennungen erhielten:

Im Viertel 1A, Mineralbad GbR
Das unter Denkmalschutz stehende Gebäudeensemble wurde einer ein-
heitlichen Farbgebung unterzogen, wobei die Gestaltung mit der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Zwickau abgestimmt wurde.
Auf ein helles und freundliches Erscheinungsbild wurde mit besonderem 
Wert hingewirkt. Die früheren fassadengliedernden Elemente wurden 
bereits bei vorangegangenen Sanierungen beseitigt. Das Gebäude befindet 
sich in keinem Fördergebiet. Es wurden keine Fördermittel ausgereicht. 

Hohe Straße 21, Rico Gebert
Das beidseitig eingebaute Wohnhaus, 
welches sich mit einer klassizistischen Fas-
sade aus der Mitte des 19. Jahrhunderts 
präsentiert, wurde im oberen Wohnbereich 
durchgreifend saniert.
Bei der Fensterinstandsetzung wurden die 
gliedernden Elemente, wie Fenstereinfassung 
und Fensterüberdachungen erhalten sowie 
farblich abgesetzt. Es wurde eine frische und 
helle Farbe verwandt, welche einen positiven 
Akzent in der gesamten Straßenzeile setzt.
Das Gebäude befindet sich im Sanierungsge-
biet „Neumarkt“. Es wurden keine Fördermit-
tel ausgereicht. Das Gebäude steht nicht in 
der Denkmalschutzliste.
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Im Rahmen der 48. öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 19.03.2019 
wurden die Preisträger des Fassadenwettbewerbes 2018 ausgezeichnet.
Alle eingegangenen Anträge wurden im Vorfeld durch die Mitglieder des 
Technischen Ausschusses begutachtet und bewertet, um abschließend die 
Preisträger zu ermitteln.
Im Jahr 2018 beteiligten sich sechs Eigentümer am Wettbewerb um die 
schönste Fassade der Stadt.
Gesponsert wurde der Wettbewerb, wie bereits in den vergangenen Jahren, 
durch die Sparkasse Chemnitz. Oberbürgermeister Lars Kluge und Herr Degen-
kolb, Centerleiter der Filiale der Sparkasse Chemnitz in Hohenstein-Ernstthal, 
überreichten die Preisgelder und Blumen den betreffenden Eigentümern.

Karin und Andreas Sonntag (2. Platz), Herr Degenkolb, Daniela und Jörg 
Weinhold (1. Platz) sowie Jürgen und Simone Herold (3. Platz) mit OB 
Lars Kluge (v.l.n.r.)

Hauseigentümer werden auch 2019 wieder aufgerufen, sich am Fassa-
denwettbewerb zu beteiligen. In der Ausgabe des Amtsblattes im letzten 
Quartal 2019 erfahren Sie dazu Näheres.

1. Platz: Schubertstraße 5, Jörg Weinhold
Das Eckgebäude aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, welches in der Vergangen-
heit mehrfach umgebaut und erweitert wurde, sollte mit der Neugestaltung 
ein einheitliches Erscheinungsbild erhalten. Die unterschiedlichen Fensterfor-
mate wurden einer durchgehenden Gestaltungsidee mit einer Unterteilung 
unterzogen. Es wurde eine helle freundliche Farbgebung gewählt und der 
Auftakt zur Schul- und zur Schubertstraße wertet optisch den Straßenzug auf. 
Das Gebäude befindet sich im Stadtumbaugebiet „Südstadt“. Es wurden keine 
Fördermittel ausgereicht. Das Gebäude steht nicht in der Denkmalschutzliste.

2. Platz: Oststraße 25, 
Andreas & Karin Sonntag
Das freistehende Wohn- und 
Geschäftshaus aus dem 
letzten Drittel des 19. Jahr-
hunderts, welches sich mit 
einer spätklassizistischen 
Fassade präsentiert, wurde 
unter Beibehaltung der noch 
vorhandenen fassadenglie-
dernden Elemente und der 
Dachlandschaft erneuert.

Preisträger des Fassadenwettbewerbes 2018 
– Sponsoring des 1. und 2. Platzes erfolgte durch die Sparkasse Chemnitz –
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Altmarkt 22, 
Barbara Bertram
Das beidseitig eingebaute 
Wohn- und Geschäftshaus 
aus dem Ende des 19. Jahr-
hunderts wurde im Bereich 
Fenster, Fassade und Dach 
saniert. Die Fensterteilung 
passt sehr gut zum histo-
rischen Erscheinungsbild. Der 
Kellerbereich wurde trocken-
gelegt und isoliert. Der Sockel 
wurde als Spritzschutz mit 
keramischen Fliesen verblen-
det. Positiv sind der Erhalt der 
vorhandenen Dachgauben 
und die Schiefereindeckung 
des Daches zu bewerten. Die 
Werbung mit Einzelbuch-
staben ist eine sehr positive 
Gestaltung an der Fassade.

Das Gebäude befindet sich im Fördergebiet Sanierungsgebiet „Altmarkt“ 
und im Erhaltungssatzungsgebiet „Historischer Stadtkern“. Es wurden keine 
Fördermittel ausgereicht. Das Gebäude steht nicht in der Denkmalschutzliste.

Fo
to

: E
ig

en
tü

m
er

Das war das Frühlingsfest 2019

Fo
to

s:
 S

ta
dt

ve
rw

al
tu

ng
 (

6)



Amtsblatt Hohenstein-Ernstthal 05/2019

4

Stadt begrüßt Neugeborene

Am 19. März waren die 31 jüngsten Hohenstein-Ernstthaler mit ihren 
Eltern in den historischen Ratssaal des Rathauses zur Übergabe des Will-
kommenspaketes eingeladen. 
Im Rahmen einer Feierstunde überreichte Oberbürgermeister Lars Kluge 
gemeinsam mit Herrn Degenkolb, Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Chem-
nitz in Hohenstein-Ernstthal, den jungen Familien ein Begrüßungsgeschenk.
Dieses beinhaltet seitens der Stadt einen 50,00 Euro-Einkaufsgutschein 
für die Geschäfte der Innenstadt sowie eine Gutscheinkarte für das HOT 
Badeland im Wert von ebenfalls 50,00 Euro. Seit dem letzten Jahr ergänzt 
die Stadtbibliothek Hans Zesewitz ebenfalls einen Gutschein für ein Jahr 
lang kostenlosen Lesespaß.
Die Sparkasse Chemnitz beteiligt sich mit einem Spargeschenkgutschein 
und eigenen Präsenten an der Aktion. Die Sterntaler GmbH aus Wüsten-
brand hält u. a. einen Gutschein bereit. Außerdem spendiert Parker‘s 
Pizza aus Wüstenbrand einen Verzehrgutschein. Der „Holzwurm“ aus 
Wüstenbrand sponsert eine kleine Aufmerksamkeit.

Wir freuen uns auf die neugeborenen Hohenstein-Ernstthaler im nächsten 
Quartal! Die Eltern erhalten zu gegebener Zeit eine entsprechende Einladung.

Auf diesem Weg gratulieren wir noch einmal ganz herzlich zum Nachwuchs 
und wünschen den Familien alles Gute!
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Anlässlich der Eröffnung der Zweigniederlassung der Lichtensteiner Firma 
Geberit im Gewerbegebiet Sachsenring II besuchte Oberbürgermeister 
Lars Kluge die neue Produktionshalle. Ende 2018 wurde die industrielle 
Vorfertigung von kundenspezifischen Sanitärelementen von Lichtenstein 
nach Hohenstein-Ernstthal verlagert. Derzeit werden hier 35 Mitarbeiter 
beschäftigt. OB Kluge beglückwünschte Geschäftsführer Herrn Schweikart 
und Bereichsleiterin Frau Keller zur Erweiterung und wünschte weiterhin 
viel Erfolg.

Was sonst noch los war

Kultusminister Christian Piwarz 
besuchte am 12. April verschie-
dene Einrichtungen im Landkreis, 
um Fördermittelbescheide zu 
überreichen. Unter ihnen be-
fand sich auch die Diesterweg-
Grundschule Wüstenbrand, für 
die Fördermittel in Höhe von rund 
328.000 Euro zur Verfügung 
stehen. Mit dem Geld sollen 
Brandschutz- und Schallschutz-
maßnahmen durchgeführt sowie 
die Heizungsanlage saniert wer-
den. Die förderfähigen Gesamt-
baukosten belaufen sich auf ca. 
437.300 Euro. Die Fördergelder 
kommen aus dem Programm 
„Brücken in die Zukunft II“. Das Bauprojekt wird mitfinanziert mit Steuer-
mitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags 
beschlossenen Haushaltes.

Am 4. April nahmen Oberbürgermeister Lars Kluge und Hauptamtsleiter 
Uwe Gleißberg die interaktive Informationssäule am Altmarkt in Betrieb.
Ausgangspunkt für die Installation war ein Vorschlag für den Bürgerhaus-
halt 2018, welcher im Stadtrat die Mehrheit erhielt.
Die aktuellen Inhalte der interaktiven Stele sind zum einen an die städ-
tische Internetseite geknüpft und halten zum anderen Informationen in 
verschiedenen Rubriken, wie Sehenswürdigkeiten, Wissenswertes, Gast-
liches, Handel und Gewerbe, Stadtplan oder eine Galerie, für den Nutzer 
bereit. Perspektivisch sind mehrsprachige Inhalte oder die Einbindung von 
Veranstaltungsplakaten oder Werbeanzeigen örtlicher Gewerbetreibender 
vorstellbar.
Gern werden von der Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal auch Hinweise 
oder Anregungen entgegengenommen.
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Im Bild (v.l.n.r.): Oberbürgermeister Lars 
Kluge und Schulleiterin Peggy Fuchs 
nehmen den Fördermittelbescheid von 
Kultusminister Christian Piwarz und 
Landtagsabgeordneten Jan Hippold 
entgegen.
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1. Am 26. Mai 2019 finden 

 in der Stadt   Hohenstein-Ernstthal

 gleichzeitig
 die Europawahl
 die Wahl des Stadtrates und 
 die Kreistagswahl

 sowie die Ortschaftsratswahl  in der Ortschaft  Wüstenbrand

 statt.

 Die Wahlen dauern von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

                          Anzahl

2. Die Stadt ist in     9     allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten im Zeitraum vom 23. April 2019 bis zum 
5. Mai 2019 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann. Wenn der 
Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahlraum das entsprechende Symbol für Barriere-
freiheit (Rollstuhlpiktogramm). Andernfalls findet sich an dieser Stelle das durchgestrichene Symbol.

 Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde
 
   Dienststelle, Gebäude, Zimmer

   Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal, Bürgerbüro, Altmarkt 30, 09337 Hohenstein-Ernstthal

 zur Einsichtnahme aus.

 Die Briefwahlvorstände treten zur Durchführung der Zulassungsprüfung und anschließenden Ermittlung des Briefwahlergebnisses

   Datum, Uhrzeit

   am 26. Mai 2019 15:30   Uhr
  Ort

   Briefwahllokal 001  09337 Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt 30, Stadthaus, 
  Briefwahllokal, Schulungsraum, 3. Etage
  Ort

   Briefwahllokal 002 09337 Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt 41, Rathaus, 
  Briefwahllokal, Vorraum Trausaal, Erdgeschoss

 zusammen.

3. Ausübung des Wahlrechts

 Jeder Wahlberechtigte kann - außer er besitzt einen Wahlschein - nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist.

 Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie der amtliche Personalausweis – bei ausländischen Unionsbürgern der gültige Identitätsausweis – 
oder der Reisepass mitzubringen.

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums 

die Stimmzettel ausgehändigt, für die er wahlberechtigt ist. Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise einzeln gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine 
darf nicht gefilmt oder fotografiert werden.

 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

 Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder lesen kann bzw. der durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme allein abzugeben, kann 
sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl einer anderen Person erlangt.

 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

 Während der Wahlzeit ist in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude, jede 
Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten (§ 17 Abs. 2 KomWG).

 Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der 
Wahlzeit unzulässig (§ 17 Abs. 3 KomWG).

4. Stimmzettel, Stimmenzahl, Stimmabgabe
4. 1. Wahl zum Europäischen Parlament

 Der Stimmzettel für die Wahl zum Europäischen Parlament (Farbe weiß/weißlich) enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung 
der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 

Wahlbekanntmachung

AMTLICHER TEIL
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Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.
 Jeder Wähler hat eine Stimme.
 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 

andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

4. 2.  Kommunalwahlen (Stadtratswahl/ Ortschaftsratswahl/ Kreistagswahl)

 Die Stimmzettel sind von folgender Farbe

  (Farbe)  (Farbe)

 Stadtratswahl: hellgelb Ortschaftsratswahl: hellgrün
  (Farbe)

 Kreistagswahl: rosa

 Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Stadtrat/ Kreistag und zum Ortschaftsrat jeweils drei Stimmen:

 Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer 
 a) die für den Wahlkreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe ihrer Bezeichnung und in der gemäß § 19 Abs. 5 bis 7 KomWO
  bestimmten Reihenfolge,
 b) die Familiennamen, Vornamen sowie Beruf oder Stand der Bewerber in der zugelassenen Reihenfolge. Bei der Kreistagswahl sind ferner die
  Postleitzahl und der Wohnort entsprechend der nach § 20 Abs. 2 KomWO bekanntgemachten Anschrift angegeben. 

 Die Wahlen werden in folgender Form durchgeführt 
 Wahlart Wahlgebiet/Wahlkreis Verhältniswahl/Mehrheitswahl
 Stadtratswahl Stadt Hohenstein-Ernstthal Verhältniswahl
 Ortschaftsratswahl Ortschaft Wüstenbrand Verhältniswahl
 Kreistagswahl Landkreis Zwickau Verhältniswahl

 Bei Verhältniswahl:
 Es können nur Bewerber gewählt werden, deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind. Der Wahlberechtigte kann seine Stimme Bewerbern 

aus verschiedenen Wahlvorschlägen (panaschieren) oder einem Bewerber bis zu drei Stimmen (kumulieren) geben. Der Wahlberechtigte gibt 
dabei seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel den oder die Bewerber, dem oder denen er seine Stimme(n) geben will, durch 
Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise kennzeichnet.

 
 Bei Mehrheitswahl:
 Es können die Bewerber, deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind und andere Personen gewählt werden. Der Wahlberechtigte kann jedem 

Bewerber oder jeder anderen Person nur eine Stimme geben. Er gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel 
 a) einen Bewerber durch Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise
 b) andere Personen durch eindeutige Benennung auf den freien Zeilen
 als gewählt kennzeichnet.

5. Wahl mit Wahlschein oder durch Briefwahl

 Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich für den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Die Wahlscheine werden jeweils gesondert 
mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils gesonderte farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusenden. 

5.1. Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können an der Wahl in dem Kreis oder der kreisfreien Stadt, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist,

 ● durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises
  oder
 ● durch Briefwahl
 teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen:
 ● einen amtlichen Wahlschein,
 ● einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl,
 ● einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Europawahl
 und
 ● einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, aufgedruckt ist.

5.2. Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein ausgestellt. Der Wahlschein für die

                                              Farbe

 Kommunalwahlen ist von    weißer    Farbe.

 Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, können an den Wahlen 
 ● durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für sie zuständigen Wahlgebiets/Wahlkreises
 oder
 ● durch Briefwahl
 teilnehmen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwahlen, kann die persönliche Stimmabgabe nur in einem 

Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets/Wahlkreises erfolgen. 

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen:
 ● einen amtlichen Wahlschein
 ● die seiner Wahlberechtigung entsprechenden amtlichen Stimmzettel 

AMTLICHER TEIL
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     Farbe

 einen amtlichen  gelben Stimmzettelumschlag

    Farbe

 einen amtlichen orangen Wahlbriefumschlag, auf dem die Adresse aufgedruckt ist, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist.

5.3. Die Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen verschlossenen Stimmzettelumschlägen und den Wahlscheinen 
mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt müssen so rechtzeitig an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle getrennt 
für die Europawahl und die Kommunalwahlen übersendet werden, dass sie dort jeweils spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Später 
eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 

 Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgegeben werden.

 Ort, Datum Unterschrift

  K l u g e
 Hohenstein-Ernstthal, den 06. Mai 2019  Oberbürgermeister

1. 1. Wahltermine
Am Sonntag, dem 26. Mai 2019 finden die Europawahl, Kreistags-, Stadtrats- und Ortschaftsratswahl statt. 
Zur Europawahl werden 96 Abgeordnete als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland gewählt. In der Stadt Hohenstein-Ernstthal werden 22 Stadträte 
und 8 Ortschaftsräte gewählt.

1. 2. Wahlgrundsätze   
Nach Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz muss in den Gemeinden und Landkreisen das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, 
freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Bedingungen sind aktives oder passives Wahlrecht, ein Mindestalter und die räumliche Bindung 
(Hauptwohnung). Die Stimmen der Wähler haben den gleichen Zählwert. Die Wahl erfolgt direkt. Die Stimmabgabe erfolgt so, dass andere keine Kenntnis 
von der Wahlentscheidung erhalten, nur der Wähler selbst. Der Wähler darf nicht nur, sondern muss geheim wählen. Oberster Wahlrechtsgrundsatz sind 
freie Wahlen, d.h. der Wahlberechtigte muss seinen Willen ohne Zwang und Beeinflussung von außen zum Ausdruck bringen können. 
 
1. 3. Wählerverzeichnis und Wahlbenachrichtigung
Das Wahlgebiet Hohenstein-Ernstthal gliedert sich in 9 Wahlbezirke. Für jeden Wahlbezirk wird ein Wählerverzeichnis erstellt. Die Wahlbenachrichtigungen werden 
spätestens bis 05. Mai 2019 an alle Wahlberechtigten verschickt. Die Zustellung erfolgt durch einen privaten Postzusteller. Zum Nachweis über die Eintragung im 
Wählerverzeichnis dient die Wahlbenachrichtigung. Auf dieser Wahlbenachrichtigung ist angegeben, unter welcher Nummer der Wahlberechtigte im Wählerver-
zeichnis eingetragen ist, zu welchem Wahlbezirk die Zuordnung erfolgte, wo sich das entsprechende Wahllokal befindet und ob das Wahllokal barrierefrei ist. 
Die Wahlbenachrichtung wird zum zweiten Mal in Form eines Wahlbenachrichtigungsbriefes erstellt.
Alle Bürger/innen, die bis zum 05. Mai 2019 noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, können sich mit der Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal in 
Verbindung setzen, damit dort überprüft werden kann, welche Gründe eine Aufnahme in das Wählerverzeichnis verhindern (Bürgerbüro/Wahlamt, Herr Richter, 
Tel.: 402 330).
Die Wählerverzeichnisse werden in der Stadt Hohenstein-Ernstthal durch automatisierte Verfahren geführt. Während der Öffnungszeiten in der Zeit 
vom 06. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 ist eine Einsichtnahme in der Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal, Stadthaus, Altmarkt 30, Bürgerbüro, durch ein 
Datensichtgerät möglich. In diesem Zeitraum kann ein Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses gestellt werden. 

1. 4. Wahllokale
Auf den Wahlbenachrichtigungskarten ist der Standort des zuständigen Wahllokals verzeichnet. Jedem der 9 Wahlbezirke ist ein Wahllokal zugeordnet:

Wahllokal 001 Rathaus, Ratssaal, Altmarkt 41 Zugang über Altmarkt bzw. Zugang über Lichtensteiner Straße  barrierefrei über Fahrstuhl
  über Hintereingang des Rathauses
Wahllokal 002 Sachsenring-Oberschule, neues Gebäude barrierefrei
 Talstraße 86
Wahllokal 003 Förderschule  barrierefrei
 Friedrich-Engels-Straße 75
Wahllokal 004 Lessing-Gymnasium Zugang Breite Straße barrierefrei
 Schulstraße 9 Zugang Schulstraße barrierefrei 
  Zugang Pfarrhain nicht barrierefrei 
Wahllokal 005 Seniorenzentrum  barrierefrei
 Südstraße 13
Wahllokal 006 Jugendtreff  barrierefrei
 (ehemaliges Postgebäude)
 Sonnenstraße 10
Wahllokal 007 Feuerwehrgerätehaus  nicht barrierefrei
 Turnerstraße 8
Wahllokal 008 Rathaus (Ortschaftsverwaltung)  nicht barrierefrei
 Straße der Einheit 14
Wahllokal 009 Feuerwehrgerätehaus   barrierefrei
 OT Wüstenbrand, Gutsweg 2

Es wurde eine Reduzierung der Wahllokale durchgeführt, deshalb haben sich bei vielen Wählern die Wahllokale geändert. Bitte schauen Sie 
sich die Anschriften der Wahllokale auf den Wahlbenachrichtigungsbriefen genau an.

Information für die Bürger zu den am 26. Mai 2019 stattfindenden Wahlen zum 
Europäischen Parlament, zum Kreistag, zum Stadtrat und zum Ortschaftsrat
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Aufgrund der Größe der Wahllokale ist es nicht auszuschließen, dass evtl. längere Wartezeiten in Kauf genommen werden müssen. Bitte haben Sie 
dafür Verständnis. Die einzelnen Wahlvorstände werden versuchen, den Wahlgang zu unterstützen, um die Wartezeiten zu verkürzen. Das Muster 
des Stimmzettels für die Stadtrats- und Ortschaftsratswahl ist in diesem Amtsblatt abgedruckt. Sollten weitere Fragen bestehen, so können Sie uns 
während der Dienstzeiten unter der Telefonnummer 03723 402 330 erreichen.

1. 5. Größe und Farbe des Stimmzettels 
Die Stimmzettel haben folgende Größe und Farbe:

 Größe  Farbe

Europäisches Parlament Größer A 3 längs  weiß
Kreistag Größer A 3 längs rosa
Stadtrat Größer A 3 quer hellgelb
Ortschaftsrat A 4 quer hellgrün

1. 6. Stimmabgabemöglichkeiten
Formale Bedingung für die Ausübung des Wahlrechts ist die Eintragung des Wahlberechtigten in ein Wählerverzeichnis oder der Besitz eines Wahlscheins. 
Wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann durch persönliche Stimmabgabe in dem Wahlbezirk wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht nicht nur in einem anderen Wahlbezirk, sondern auch durch Briefwahl ausüben, wenn ihm die 
Stimmabgabe in der Gemeinde nicht möglich ist.

1. 7. Briefwahl  
Wenn es Wahlberechtigten am Tag der Wahl nicht möglich ist, ihr Wahllokal aufzusuchen, können sie bei der Stadtverwaltung einen Wahlschein und die 
Zusendung der Briefwahlunterlagen beantragen. Die Erteilung eines Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen kann schriftlich auf der Rückseite des Wahl-
benachrichtigungsbriefes, mündlich oder elektronisch in dokumentierbarer Form beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, Telegramm, 
Fernschreiben oder E-Mail gewahrt, jedoch nicht telefonisch. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Der Wahlberechtigte bekommt alle zur Briefwahl oder zur Urnenwahl mit Wahlschein notwendigen Unterlagen an 
die von ihm angegebene Adresse zugeschickt. Letzter Termin für die Beantragung eines Wahlscheins ist der 24. Mai 2019 um 18:00 Uhr. In Ausnahmefällen 
kann am 25. Mai 2019 von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr noch ein Wahlschein beantragt werden.
Im Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, 
kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr gestellt werden. Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen die beantragten Wahlscheine 
nicht zugegangen sind, können bis zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, neue Wahlscheine beantragen. 
Zu beantragen ist der Wahlschein im Stadthaus, Altmarkt 30 (Erdgeschoss, Briefwahlbüro).

Für die Erteilung von Wahlscheinen müssen bestimmte Voraussetzungen vorhanden sein:
Die liegen vor, wenn
 ● sich der Wahlberechtigte am Wahltag während der Wahlzeit aus wichtigem Grund außerhalb seines Wahlbezirkes aufhält,
 ● er seine Wohnung in einen anderen Wahlbezirk verlegt hat und nicht in das Wählerverzeichnis des neuen Wahlbezirkes eingetragen worden ist,
 ● er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst seines körperlichen Zustandes wegen
  den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann.

Ein Wahlberechtigter, der nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein, wenn
 ● er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die Berichtigung des Wählerverzeichnisses zu beantragen,
 ● sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf des Termins der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis entstanden ist,
 ● sein Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist (§ 11 Kommunalwahlordnung).

An einen anderen, als den Wahlberechtigten persönlich, dürfen Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die 
Post übersandt oder amtlich überbracht werden können. Werden Wahlschein und Briefwahlunterlagen persönlich abgeholt, besteht ab dem 13. Mai 2019 
die Möglichkeit, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben.

Wichtiger Hinweis zu den Öffnungszeiten: 
Montag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag:  17. Mai 2019 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Freitag:  24. Mai 2019 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Wahlberechtigte, die infolge Krankheit, hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst ihres körperlichen Zustandes wegen den Wahlraum 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen können, sollten die Möglichkeiten der Briefwahl nutzen.

1. 8. Wahlergebnisermittlung
Die Wahllokale schließen um 18:00 Uhr. Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses ist öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. Die Feststellung des Wahlergebnisses durch den Gemeindewahlausschuss gemäß § 50 KomWO 
i. V. m. § 24 KomWG erfolgt am 26. Mai 2019 ab 19:00 Uhr im Stadthaus, Altmarkt 30, Zimmer 103.

1. 9. Wahlrecht - Aktives Wahlrecht
Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Grundgesetz, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei 
Monaten dauernd in der Stadt ihren Aufenthalt haben. Ausländische Unionsbürger werden bei Kommunalwahlen von Amts wegen in das Wählerver-
zeichnis eingetragen, bei der Europawahl müssen ausländische Unionsbürger einen Antrag bis zum 05. Mai 2019 im Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt 
stellen. Ausgeschlossen ist, wer entmündigt ist, unter vorläufiger Vormundschaft oder wegen geistiger Gebrechen unter Pflegschaft steht oder wer 
infolge Richterspruches das Wahlrecht oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

Wichtige Information: 
Der Wahlstab und der Gemeindewahlausschuss möchten allen Wählern den Hinweis geben, genau die Wahlbenachrichtigung zu lesen, ob sich ihr Wahllokal 
geändert hat. 
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I. Zu wählen ist der 
  Höchstzahl der Bewerber Mindestzahl
  je Wahlvorschlag: Unterstützungsunterschriften:

 Oberbürgermeister 1 80

 Die Stelle ist hauptamtlich.

II.  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

 1. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl

  ● frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und bis
                                          Datum

  ● spätestens am  27. Juni 2019  bis 18:00 Uhr

  beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses schriftlich einzureichen (Die elektronische Form ist ausgeschlossen).
              Anschrift

    Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt 41, Sitz Stadthaus, Altmarkt 30, Zimmer S 112

 2. Wahlvorschläge können von Parteien, Wählervereinigungen und von Einzelbewerbern eingereicht werden. Jede Partei, jede Wählervereinigung
  und jeder Einzelbewerber kann nur einen Wahlvorschlag einreichen.

 3. Wahlvorschläge für die erste Wahl gelten auch für den etwaigen zweiten Wahlgang, sofern sie nicht bis
              Datum

    06. September 2019   bis 18:00 Uhr zurückgenommen oder nach Maßgabe des § 44a Absatz 2 Nr. 2 KomWG geändert werden.

III. Inhalt und Form der Wahlvorschläge

 1. Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen (Kommunal-
  wahlgesetz – KomWG) und der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung des Gesetzes über die Kommunalwahlen
  im Freistaat Sachsen (Kommunalwahlordnung - KomWO) aufzustellen und einzureichen. Sie müssen den Bestimmungen über Inhalt und Form der 
  Wahlvorschläge in den §§ 6, 6a bis 6e, 41 KomWG sowie § 16 KomWO entsprechen. Dem Wahlvorschlag sind die im § 16 Abs. 3 KomWO genannten 
  Unterlagen beizufügen:
  ● Erklärung des Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag unwiderruflich zustimmt und er nicht für dieselbe Wahl in einem 
   anderen Wahlvorschlag als Bewerber benannt ist,
  ● Erklärung des Bewerbers über das Vorliegen der allgemeinen persönlichen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis,
  ● beim Wahlvorschlag einer Partei oder Wählervereinigung: Ausfertigung der Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur 
   Bewerberaufstellung einschließlich der zugehörigen Versicherung an Eides statt,
  ● im Falle der Anwendung von § 6c Abs. 1 Satz 4 KomWG eine von dem für den Landkreis oder die Gemeinde zuständigen Vorstand oder 
   sonst Vertretungsberechtigten der Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung unterzeichnete schriftliche Bestätigung, 
   dass die Voraussetzungen für dieses Verfahren vorlagen, 
  ● beim Wahlvorschlag einer mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung oder einer Partei, deren Satzung nicht gemäß § 6 Abs. 3 des 
   Parteiengesetzes beim Bundeswahlleiter hinterlegt ist, die gültige Satzung zum Nachweis der mitgliedschaftlichen Organisation,
  ● beim Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung für jeden Unterzeichner des Wahlvorschlages eine 
   Bescheinigung der zuständigen Gemeinde über sein Wahlrecht,
  ● bei ausländischen Unionsbürgern eine Versicherung an Eides statt nach § 6a Abs. 3 KomWG. 

2. Wählbar zum (Ober-) Bürgermeister sind Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes und Staatsangehörige eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die allgemeinen persönlichen Voraussetzungen für die Berufung 
in das Beamtenverhältnis erfüllen. Nicht wählbar für das Amt eines hauptamtlichen Bürgermeisters ist, wer das 65. Lebensjahr vollendet hat. 
Ebenfalls nicht wählbar ist, wer eine der in § 49 Abs. 2 SächsGemO festgelegten Nichtwählbarkeitskriterien erfüllt. 

3. Als Bewerber einer Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung kann in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer 
in 

 ● einer Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet (Mitgliederversammlung) oder 
 ● einer Versammlung der aus ihrer Mitte gewählten Vertreter (Vertreterversammlung)

 hierzu in geheimer Wahl gewählt worden ist. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung vorzustellen.

 Das Nähere über die Wahl von Vertretern für Vertreterversammlungen, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Versammlungen 
sowie über das Verfahren für die Wahl der Bewerber regeln die Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen durch ihre 
Satzungen.

 Als Bewerber in Wahlvorschlägen nicht mitgliedschaftlich organisierter Wählervereinigungen kann nur benannt werden, wer in einer Ver-
sammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Angehörigen der Wählervereinigung von der Mehrheit der anwesenden 
Angehörigen hierzu gewählt worden ist. 

 Mit dem Wahlvorschlag einer Partei oder Wählervereinigung ist eine Niederschrift über die Wahl der Bewerber mit Angaben zu Ort, Art und 
Zeit der Versammlung, Zahl der erschienenen Stimmberechtigten und dem Ergebnis der Wahlen einzureichen. Außerdem haben der Leiter 

Öffentliche Bekanntmachung der Durchführung
der Wahl zum (Ober-) Bürgermeister am 01. September 2019

und für einen etwaigen zweiten Wahlgang am 22. September 2019
in der Stadt Hohenstein-Ernstthal
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und zwei von der Versammlung festgelegte stimmberechtigte Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die Bewerber in geheimer Wahl 
bestimmt wurden und die Bewerber Gelegenheit hatten, sich und ihr Programm der Versammlung vorzustellen.

4. Die Wahlvorschläge von Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von dem für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten eigenhändig zu unterzeichnen. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr 
als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters.

 Die Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von drei wahlberechtigten Angehörigen der Vereini-
gung, die an der Versammlung zur Bewerberaufstellung teilgenommen haben, eigenhändig zu unterzeichnen.

5. Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien oder Wählervereinigungen erfordern jeweils drei Unterschriften nach § 6a Abs. 4 KomWG für 
jeden der beteiligten Wahlvorschlagsträger. Die Wahlvorschlagsträger haben unabhängig voneinander jeder ein Aufstellungsverfahren nach 
§ 6c KomWG durchzuführen.

6. Vordrucke für Wahlvorschläge, Zustimmungserklärungen, Wahlrechtsbescheinigungen, Niederschriften über die Mitglieder-/Vertreterver-
sammlungen zur Bewerberaufstellung einschließlich zugehöriger eidesstattlicher Versicherungen sind - während der allgemeinen üblichen 
Öffnungszeiten – erhältlich:

    Anschrift

   Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt 41, Sitz Stadthaus, Altmarkt 30, Bürgerbüro, Zimmer S 002

IV. Hinweise auf Unterstützungsunterschriften

 1. Jeder Wahlvorschlag muss entsprechend der unter I. angegebenen Mindestzahl zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Wahlvorschlags von 
  Wahlberechtigten des Wahlgebiets, die keine Bewerber des Wahlvorschlages sind, unterschrieben sein (Unterstützungsunterschriften).

 2. Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des Wahlvorschlags bei der
     Anschrift

    Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal, Altmarkt 41, Sitz Stadthaus, Altmarkt 30, Bürgerbüro, Zimmer S 002

  während der allgemeinen Öffnungszeiten

  Montag von 9:00 bis 12:00 Uhr
  Dienstag von 9:00 bis 18:00 Uhr
  Mittwoch von 9:00 bis 15:00 Uhr
  Donnerstag von 9:00 bis 18:00 Uhr
  Freitag von 9:00 bis 13:00 Uhr

     Datum

       bis  27. Juni 2019  , 18:00 Uhr

 geleistet werden. Die Unterstützungsunterschrift muss vom Wahlberechtigten auf einem Unterschriftsformblatt eigenhändig unter Angabe des 
Tages der Unterzeichnung sowie des Familiennamens, Vornamens und der Anschrift der Hauptwohnung des Unterzeichners geleistet werden. 
Ein Wahlberechtigter kann für dieselbe Wahl nur für einen Wahlvorschlag eine Unterstützungsunterschrift leisten. Hat er seine Unterstützung 
für mehrere Wahlvorschläge geleistet, sind alle seine Unterschriften ungültig. Der Wahlberechtigte kann eine geleistete Unterstützungsun-
terschrift nicht zurücknehmen. Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert sind, die 
Gemeindeverwaltung aufzusuchen, können die Unterstützung durch Erklärung vor einem Beauftragten der Gemeindeverwaltung ersetzen. 
Dies haben sie beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses spätestens am

   Datum

   20. Juni 2019   schriftlich zu beantragen; dabei sind die Hinderungsgründe glaubhaft zu machen.

3. Der Wahlvorschlag einer Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung, die
 a) im Sächsischen Landtag aufgrund eigenen Wahlvorschlags vertreten ist oder
 b) seit der letzten Wahl im Gemeinderat der Gemeinde aufgrund eigenen Wahlvorschlags vertreten ist oder im Gemeinderat an einer Gemeinde-
  eingliederung oder Gemeindevereinigung beteiligten früheren Gemeinde im Wahlgebiet zum Zeitpunkt des Erlöschens der Mandate aufgrund
  eigenen Wahlvorschlags vertreten war,
 bedarf gemäß § 6b Absatz 3 KomWG keiner Unterstützungsunterschriften. Dies gilt entsprechend für den Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaft-

lich organisierten Wählervereinigung, wenn er zusätzlich von der Mehrheit der für die Wählervereinigung Gewählten, die dem Gemeinderat zum 
Zeitpunkt der Einreichung angehören oder zum Zeitpunkt der Gemeindeeingliederung oder Gemeindevereinigung angehört haben, unterschrieben 
ist. Darüber hinaus bedarf gemäß § 41 Absatz 2 KomWG auch ein Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften, der als Bewerber

 den amtierenden Amtsinhaber 

 enthält. Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien oder Wählervereinigungen bedürfen dann der Unterstützungsunterschriften, wenn 
dies für mindestens einen Wahlvorschlagsträger erforderlich ist.

V. Informationen zum Datenschutz

 Indem die Wahlbewerber im Rahmen der Aufstellungsversammlung dem Versammlungsleiter die für die Erstellung des Wahlvorschlags (Anlage 16 
zur Kommunalwahlordnung) notwendigen personenbezogenen Daten mitteilen, die Zustimmungserklärung (Anlage 17 zur Kommunalwahlord-
nung) und – soweit sie Bürger anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind – eine Versicherung an Eides statt gemäß § 6a Absatz 3 des 
Kommunalwahlgesetzes abgeben, entstehen für die den Wahlvorschlag aufstellende Partei bzw. Wählervereinigung aktive datenschutzrechtliche 
Hinweispflichten nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung. Es wird empfohlen, dem Wahlbewerber im Rahmen der Aufstellungsver-
sammlung ein standardisiertes Merkblatt entsprechend dem Musterformular 1 unter

 http://www.datenschutzrecht.sachsen.de/Informationspflichten.html
 auszuhändigen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Zustimmungserklärung trotz einer eventuellen datenschutzrechtlichen Geltendmachung 

der Berichtigung und Löschung materiell-rechtlich weiter gültig bleibt (§ 6a Absatz 2 Satz 2 KomWG).
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VI. Hinweis auf die Durchführung verbundener Wahlen

 Die Oberbürgermeisterwahl wird gemäß § 57 Absatz 1, 2 KomWG organisatorisch mit 

 der Wahl zum 7. Sächsischen Landtag 

 verbunden.

 Ort, Datum Unterschrift

  K l u g e
 Hohenstein-Ernstthal, den 06. Mai 2019  Oberbürgermeister

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des Amtsblattes,
sollten Sie zwei Tage nach dem Erscheinungstermin (1. Montag im 
Monat) das Amtsblatt noch nicht erhalten haben, melden Sie sich bitte 
beim Wochenendspiegel unter der Telefonnummer: 0371 33200151.
Da es bei der Verteilung der Amtsblätter ab und an Schwierigkeiten 
gegeben hat, liegen die Amtsblätter zusätzlich wie folgt aus:

● Ortschaftsverwaltung
● Bäckerei Leonhardt
● Getränkehandel (neben Norma), 
 Dr.-Charlotte-Krenzer-Str. 1 c
● Tankstelle ELAN

Weitere Auslagestellen sind die Stadtinformation im Rathaus, Altmarkt 41 
und das Bürgerbüro, Altmarkt 30.
Weiterhin weisen wir darauf hin, dass das Amtsblatt auch auf der Home-
page der Stadt Hohenstein-Ernstthal unter www.hohenstein-ernstthal.
de/leben-und-wohnen/amtsblatt abrufbar ist.

Anlaufstelle für Anliegen Asylsuchender und Bürger ist das Büro der Dia-
konie in der Herrmannstraße 4.

Ansprechpartner in Hohenstein-Ernstthal:
Herr Rifert, Tel.: 03723 6296299, E-Mail: asyl.hot@diakonie-westsachsen.de 

Die Kontaktdaten des Wohnprojektes „Asyl“ in Glauchau lauten:
Diakoniewerk Westsachsen gGmbH, Herr Michael Oehler
Otto-Schimmel-Straße 21, 08371 Glauchau, Tel.: 03763 5013582
Im Büro in der Herrmannstraße befindet sich ebenso die Integrationsbe-
ratungsstelle für anerkannte Flüchtlinge. Das Angebot richtet sich an alle 
Menschen mit Migrationshintergrund, Bürger, Helfer und Vertreter von 
Institutionen der Stadt. Durch eine kommunale Integrationskoordinato-
rin des Landkreises und eine Sozialbetreuerin der Diakonie wird hier die 
weiterführende Beratung und Integration sichergestellt.

Die Ansprechpartner sind:
Kommunale Integrationskoordinatorin des Landkreises Zwickau:
Frau Gottschalk
Tel.: 0174 7905731, 
E-Mail: karolin.gottschalk@landkreis-zwickau.de

Sozialbetreuerin des Diakoniewerkes Westsachsen gGmbH:
Frau Herrmann
Tel.: 03723 6296299,
E-Mail: integration.hot@diakonie-westsachsen.de

Zur Koordination verschiedener Hilfsangebote sowie zur Vermittlung an 
den richtigen Ansprechpartner wenden Sie sich bitte an folgende Stelle:
Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal, Sachgebiet Soziales
Tel.: 03723 402352, 
E-Mail: sozialamt@hohenstein-ernstthal.de

Wenn Sie sich in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich engagieren wollen oder 
sich darüber informieren möchten, wenden Sie sich bitte an den Verein:
„Netzwerk Zukunft Sachsen“, www.netzwerk-zukunft-sachsen.org
Tel.: 0152 22339339, E-Mail: kontakt@netzwerk-zukunft-sachsen.org

Aktuelles zum Thema Asyl

Sitzungstermine 
Technischer Ausschuss: 
07.05.2019, 19:00 Uhr

im Vorraum Trausaal des Rathauses Hohenstein-Ernstthal

Verwaltungsausschuss: 
09.05.2019, 18:00 Uhr

im Vorraum Trausaal des Rathauses Hohenstein-Ernstthal

Stadtrat: 
28.05.2019 19:00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses Hohenstein-Ernstthal

Vorschau Juni:

Technischer Ausschuss: 04.06.2019, 19:00 Uhr
im Vorraum Trausaal des Rathauses Hohenstein-Ernstthal

Verwaltungsausschuss: 06.06.2019, 18:00 Uhr
im Vorraum Trausaal des Rathauses Hohenstein-Ernstthal

Die Tagesordnung ist den Aushängen in den Schaukästen an den 
Rathäusern von Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand zu entnehmen.

Interessierte Bürger sind zum öffentlichen Teil der Sitzungen herzlich eingeladen.

Informationen des Tiefbauamtes 
der Stadtverwaltung
B Ü R G E R A N H Ö R U N G

zur Straßenbaumaßnahme Grundhafter Ausbau 
„Waldenburger Straße“

Die Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal beabsichtigt 2019/2020 die 
Waldenburger Straße grundhaft auszubauen.  

In der Zeit vom 06.05.2019 bis 24.05.2019

führt die Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal im Gebäude-, Liegen-
schafts- und Baumanagement, Sachgebiet Tiefbau/Straßenwesen, Stadt-
haus Zimmer 114, zu den regulären Öffnungszeiten eine Bürgeranhörung 
zu der geplanten Straßenbaumaßnahme durch.

Die Eigentümer der Anliegergrundstücke sowie alle interessierten Bürger 
haben in dieser Zeit die Möglichkeit, die Unterlagen der Planung einzu-
sehen. Selbstverständlich ist die Einsichtnahme auch außerhalb der Öff-
nungszeiten nach vorheriger Anmeldung, telefonisch unter der Rufnummer 
03723 402280 bzw. 402281, möglich.

Höller
Leiterin Tiefbau/Straßenwesen

Informationen
zu aktuellen Ausschreibungen

Ausschreibungen der Stadt Hohenstein-Ernstthal nach VOB/A finden 
Sie jederzeit auf www.hohenstein-ernstthal.de oder www.evergabe.de.

AMTLICHER TEIL
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Das Hohenstein-Ernstthaler
Amtsblatt erscheint jeweils am ersten 
Montag des Monats in einer Auflage 

von 9.300 Stück 
kostenlos für alle 

Haushalte im Stadtgebiet.

Das nächste Amtsblatt erscheint
am 03. Juni 2019.

Texte werden bis zum
14. Mai 2019

entgegengenommen.

 Alle Zuarbeiten für das Amtsblatt bitte 
an die folgende E-Mail-Adresse senden:
pressestelle@hohenstein-ernstthal.de

Die Veröffentlichung der Texte erfolgt 
entsprechend der Platzverfügbarkeit. 

Amtsblatt

Für die Wahl zum 7. Sächsischen Landtag am 01. September 2019 und 
zur (Ober)-Bürgermeisterwahl am 01. September 2019 und gegebe-
nenfalls zum zweiten Wahlgang am 22. September 2019 suchen wir 
Bürger, die in den Wahlvorständen helfen.

Die Wahlvorstände organisieren in den Wahlräumen die Stimmabgabe 
am Wahltag zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr, dabei können sich die 
Wahlvorstandsmitglieder abwechseln. Nach Abschluss der Stimmabgabe 
ermittelt der gesamte Wahlvorstand das Wahlergebnis für den Wahlbezirk 
und übermittelt es an die Stadtverwaltung zur Zusammenfassung.

Ein Wahlvorstand besteht aus 5 bis 9 Personen, von denen einer als 
Wahlvorsteher den Wahlvorstand leitet. Die Tätigkeit im Wahlvorstand ist 
ehrenamtlich, jedoch wird als Ausgleich für Verpflegung und sonstigen 
Aufwendungen ein Erfrischungsgeld von 25,00 Euro für jeden Wahltag 
ausgezahlt.

Für Ihre Bereitschaft möchten wir Ihnen jetzt schon herzlich danken!

Termin: bis spätestens 15. Mai 2019 an die

Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal
Bürgerbüro/Wahlamt
Sitz: Stadthaus Erdgeschoss, 
Zimmer 002

Wahl 2019 – Helfen Sie mit … 
im Wahlvorstand Ihres Wahlbezirkes

Bereitschaftserklärung zur Mitarbeit im Wahlvorstand zur Wahl zum 
7. Sächsischen Landtag am 01. September 2019 und zur (Ober)-
Bürgermeisterwahl am 01. September 2019 und gegebenenfalls 
zweiter Wahlgang am 22. September 2019.

Ich erkläre mich bereit, in einem Wahlvorstand mitzuarbeiten.

Name: Vorname:  

Geburtsdatum:

Straße:   Nr.:

Telefon privat: Telefon dienstlich:

Beruf/Tätigkeit: 

E-Mail-Adresse:
(wenn vorhanden) 

Gewünschter Einsatzort, wenn 
nicht eigener Wahlbezirk

 01. September 2019

 22. September 2019

Ich habe bereits in einem Wahlvorstand mitgearbeitet:

ja  nein

      Unterschrift: 

Hinweis zum Datenschutz: Zur organisatorischen Vorbereitung der 
Wahlen ist es notwendig, die angegebenen Fakten elektronisch zu 
speichern – sie werden jedoch ausschließlich zu diesem Zweck ver-
wendet. Mit der Angabe Ihrer Daten und Ihrer Unterschrift erklären 
Sie gleichzeitig Ihr Einverständnis mit dieser Verfahrensweise.

E-Mail-Adresse der Stadtverwaltung
info@hohenstein-ernstthal.de

Im Dialog
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

sollten Sie Fragen, Anregungen oder 
Kritik zu städtischen Themen und Ent-
wicklungen haben, vielleicht mir auch 
einfach mal Ihre Meinung sagen wollen, 
dann stehe ich Ihnen jederzeit persönlich 
für ein Gespräch zur Verfügung.
Bitte vereinbaren Sie dazu mit meinem 
Sekretariat unter 03723-402 101 einen 
Termin.

Ihr OB Lars Kluge

Das Stadtarchiv bleibt vom 02. – 10.05.2019 geschlossen.
Die telefonische Erreichbarkeit ist in dieser Zeit gewährleistet.

Alle Ämter der Stadtverwaltung, einschließlich Bürgerbüro, bleiben am 
Montag, dem 27.05.2019 aus organisatorischen Gründen geschlossen.
Die Stadtinformation öffnet an diesem Tag regulär von 09:00 bis 15:00 Uhr.

Weiterhin bleibt die Stadtverwaltung, einschließlich Bürgerbüro und Stadt-
information, am Freitag, dem 31.05.2019 und Samstag, dem 01.06.2019, 
geschlossen.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Hinweise der Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal 
zu den Öffnungszeiten im Mai

„Deutschland – Land der Ideen“ und das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur suchen bis 19. Mai 2019 zehn in-
novative Leuchtturmprojekte.
Der Deutsche Mobilitätspreis geht in eine neue Runde. Unter dem Motto „Intel-
ligent unterwegs: Menschen bewegen – Lebensräume verbinden“ werden ab 
sofort Mobilitätslösungen gesucht, die in allen Regionen Deutschlands zu mehr 
Lebensqualität beitragen und so gleichwertige Lebensverhältnisse fördern. Die 
zehn besten Ideen werden prämiert. Ob Stau- und Lärmvermeidung in den 
Metropolen, die intelligente Verbindung zwischen Stadt und Land oder der 
Ausbau von Mobilitätsangeboten für ältere Menschen: Bis zum 19. Mai 2019 
können sich bereits zum vierten Mal innovative Projekte für den Deutschen 
Mobilitätspreis bewerben – Online-Bewerbung bis zum 19. Mai 2019.

Unternehmen, Start-ups, Städte und Gemeinden, Universitäten, Forschungsin-
stitutionen und weitere Organisationen mit Sitz in Deutschland sind eingeladen, 
sich auf www.deutscher-mobilitätspreis.de mit ihren Projekten zu bewerben. 
 
Gesucht werden Mobilitätslösungen, die Lebenswelten verbinden und ge-
sellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Eine Expertenjury wählt die zehn Preis-
träger aus. Die Sieger werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in Berlin geehrt.
Weiterführendes Material auf www.deutscher-mobilitaetspreis.de/presse.

Aufruf zur Teilnahme: Deutscher Mobilitätspreis 
startet in die vierte Runde

AMTLICHER TEIL
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Kurzbericht über die 48. ordentliche Stadtratssitzung am 19.03.2019
An der Stadtratssitzung nahmen 21 Stadträtinnen und Stadträte teil.

Vor dem eigentlichen Sitzungsbeginn erfolgte die Auszeichnung der 
Preisträger des Fassadenwettbewerbes 2018. Sie werden in einem 
gesonderten Artikel in der Ausgabe dieses Amtsblattes vorgestellt.

Unter dem Tagesordnungspunkt  - Informationen des Oberbürger-
meisters – kündigte dieser einige ausgewählte Veranstaltungen in der 
nächsten Zeit an.

Im Anschluss informierte der OB zum weiteren Verfahren des Verkaufs 
der Flurstücke Weberstraße und Pfarrhain. Die Ausschreibungsfrist im 
Amtsblatt ist nunmehr abgelaufen. Die abgegebenen Angebote wurden 
mit folgendem Ergebnis geöffnet:
Flurstück 329/2 Gemarkung Hohenstein
Es wurden 3 Angebote abgegeben. Der Höchstpreis lag bei 5.300,00 Euro.
Flurstück 233/7 Gemarkung Hohenstein
Es wurden 2 Angebote abgegeben. Der Höchstpreis lag bei 78.420,00 Euro.
Flurstück 233/8 Gemarkung Hohenstein
Es wurden 2 Angebote abgegeben. Der Höchstpreis lag bei 34.001,00 Euro.
Die Notartermine für den Verkauf der Grundstücke sind anberaumt. Für 
das Flurstück 233/6 Gemarkung Hohenstein ist kein Angebot eingegangen. 
Es wurde nochmals im Amtsblatt ausgeschrieben.

Seitens des OB wurden die Gebührenkalkulationen zur Gebührensatzung 
für das Karl-May-Haus und der Benutzungs- und Gebührensatzung der 
Stadtbibliothek „Hans Zesewitz“ überarbeitet und allen Stadträten aus-
gereicht. Sie wurden in Kenntnis gesetzt, dass die Nutzungsgebühren die 
Kosten nicht decken.

Unter TOP 6 der Tagesordnung berichtete Ortsvorsteher Herr Röder über 
die vergangene Ortschaftsratssitzung am 18. März 2019. Schwerpunkte 
waren hier die Vorstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020, die Vorbe-
reitung des Heidelbergfestes und der bevorstehenden Bürgerversammlung 
am 15.04.2019, 19:00 Uhr, in den Räumen der FFW Wüstenbrand. Herr 
Röder informierte weiter, dass durch den Blutspendedienst ab Mai 2019 die 
Räumlichkeiten im Rathaus Wüstenbrand genutzt werden und ein neuer 
Mannschaftswagen für die FFW des Ortsteiles eingetroffen ist. 

Zu TOP 7 der Tagesordnung – Anfragen der Bürger und Stadträte – er-
kundigte sich Herr Prof. Dr. Benn, warum das Verkehrsschild „Zone 30“ an 
der Wüstenbrander Grundschule in die Einmündung Lindenhofweg versetzt 
wurde. Seiner Meinung nach war dafür kein zwingender Grund ersichtlich. 
Der Hinweis wurde zur Prüfung an das Straßenverkehrsamt weitergeleitet.

Ortsvorsteher Herr Röder wollte wissen, da im Ortsteil zahlreiche Straßen-
einläufe verstopft sind, ob es im Bauhof einen Säuberungsplan gibt. Der 
OB informierte, dass nach Beendigung der Winterperiode und Umrüstung 
der Winterdienstfahrzeuge der bestehende Säuberungsplan in Kraft tritt 
und abgearbeitet wird.
Stadtrat Herr Stößel fragte, ob es den Tatsachen entspricht, dass der „Teppich-
freund“ im Hüttengrund schließen wird. Dem OB ist davon nichts bekannt.

Stadtrat Herr Weiß hätte gern Informationen zum aktuellen Stand der 
Sachsenring-Rennstrecken-Management GmbH. Durch den OB wird hierzu 
in der Stadtratssitzung am 30.04.2019 informiert.

Stadtrat Herr Grad bezog sich in seiner Anfrage auf das Thema der Schnee-
beräumung im Bereich der Weinkellerstraße. Hier hatten sich die Händler 
über zu wenige Parkplätze bei starkem Schneefall beschwert. Herr Grad 
wunderte sich jetzt darüber, dass im Bereich der Weinkellerstraße nunmehr 
einige Parkplätze durch die Schaffung von Ruhezonen entfallen. Der OB 
erklärte, dass diese Verschönerungsmaßnahmen mit allen Beteiligten 
abgestimmt sind. Der Gewerbeverein wollte damit die Attraktivität in 
diesem Bereich erhöhen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung gab es durch den OB Informationen zum 
aktuellen Planungsstand der Baumaßnahme Karl-May-Haus.
Hierzu begrüßte Herr Kluge den Leiter des Karl-May-Hauses, Herrn Neu-
bert sowie den zukünftigen Investor des Gebäudes Karl-May-Straße 48, 
Herrn Rabe.
Durch den OB erfolgte an dieser Stelle eine ausführliche Präsentation zum 
bisherigen Werdegang mit Rückblick auf den Beginn der Maßnahme im Jahr 

2009 bis hin zum aktuellen Stand. Er machte deutlich, dass dieses Projekt 
immer mit einer deutlichen Mehrheit im Stadtrat vorangebracht wurde.

Der OB informierte zusammenfassend, dass die Finanzierung der Maßnah-
me im Umfang von insgesamt 2,1 Mio Euro gesichert ist. Dabei beträgt der 
Eigenanteil der Stadt 240.000 Euro. 900.000 Euro werden durch den Bund 
finanziert und 978.000 Euro trägt das Land Sachsen. Mit den Bau vorberei-
tenden Maßnahmen kann nunmehr begonnen werden. Hauptsächlich wird 
der Erweiterungsbau als Depot für drei Indianer- und Westernsammlungen 
dienen. Erstmals gibt es dann einen barrierefreien Zugang zum bereits 
vorhandenen Karl-May-Haus und zu den neuen Depoträumen.

Der OB verwies darauf, dass die Maßnahme als ganzheitliche Lösung mit 
der Karl-May-Straße 48 gesehen werden kann. Für dieses Gebäude konnte 
durch ihn ein Investor gefunden werden. Herr Rabe als Investor informierte 
über die beabsichtigte Hauserneuerung, die eine denkmalgerechte Sanie-
rung vorsieht. Derzeit wird der Grundstückserwerb vorbereitet.

Im Hauptteil der Stadtratssitzung wurden 3 Beschlussvorlagen behandelt.

1. Erste Lesung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die 
Haushaltsjahre 2019/2020 (Doppelhaushalt)
Durch die Kämmerin Frau Stopp erfolgte eine ausführliche Präsentation 
des Doppelhaushaltes. Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haus-
haltsplanes einschließlich Anlagen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 
lag in der Zeit vom 02.04.2019 bis 10.04.2019 öffentlich zu jedermanns 
Einsichtnahme aus. Einwohner und Abgabepflichtige konnten vom 
02.04. bis zum 23.04.2019 Einwendungen gegen den Entwurf erheben. 
Über fristgemäß eingegangene Einwendungen beschließt der Stadtrat in 
öffentlicher Sitzung.
Einstimmig nahm der Stadtrat die 1. Lesung der Haushaltssatzung ein-
schließlich des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2019/2020 (Dop-
pelhaushalt) zur Kenntnis und verwies sie zur weiteren Beratung in den 
Verwaltungsausschuss (Beschluss 1/48/2019).

2. Wahl des Gemeindewehrleiters der Freiwilligen Feuerwehr Hohen-
stein-Ernstthal
Der Gemeindewehrleiter Man-
fred Dietz legte sein Amt als Ge-
meindewehrleiter nieder. Somit 
war eine Neuwahl notwendig. 
Diese wurde am 15.02.2019 im 
Feuerwehrgerätehaus Hohen-
stein-Ernstthal durchgeführt. 
Die Auszählung der Stimmen 
ergab eine Stimmenmehrheit 
für den Kameraden Rico Leusch-
ner. Dieser wurde mit 51,4 % 
der anwesenden Wahlberech-
tigten zum neuen Gemeinde-
wehrleiter gewählt.
Gemäß der Feuerwehrsatzung 
der Großen Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal wird der Gemeindewehrleiter 
nach Zustimmung durch den Stadtrat vom Oberbürgermeister bestellt.
Aus diesem Grunde stimmte der Stadtrat einstimmig der Wahl des Kame-
raden Rico Leuschner als neuen Gemeindewehrleiter der FFW Hohenstein-
Ernstthal zu und beauftragte den Oberbürgermeister mit der Bestellung 
des neuen Gemeindewehrleiters (Beschluss 2/48/2019). Abschließend 
gratulierte der OB Herrn Leuschner und übergab ihm die Ernennungsur-
kunde sowie einen Blumenstrauß.

3. Bestimmung des Wahltages für die Bürgermeisterwahl 2019
Bestimmung des Wahltages für einen etwaigen zweiten Wahlgang
Festlegung als verbundene Wahl
Gemäß Sächsischer Gemeindeordnung ist die Wahl des Bürgermeisters 
wegen Ablauf der Amtszeit notwendig. Sie endet am 31.10.2019. Die Wahl 
ist frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden 
der Stelle durchzuführen.
Einstimmig beschloss der Stadtrat den 01. September 2019 als den Tag 
der Bürgermeisterwahl. Als Tag eines etwa notwendig werdenden zweiten 
Wahlgangs wurde einstimmig der 22. September 2019 bestimmt. Weiterhin 
beschloss der Stadtrat einstimmig, dass die Wahl als verbundene Wahl mit 
der Landtagswahl durchgeführt wird (Beschluss 3/48/2019).
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Der Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten 
hat die Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2018 abgeleitet.
Entsprechend § 11 Abs. 4 der Sächsischen Gutachterausschussver-
ordnung vom 15. November 2011 sind diese in den Städten und 
Gemeinden ortsüblich bekannt zu machen.
Als Anlage erhalten Sie die für Ihren Zuständigkeitsbereich ermit-
telten Bodenrichtwerte mit der Bitte um ortsübliche Bekanntgabe.

Die abgeleiteten Bodenrichtwerte sind ab Mai 2019 unter dem Link:
http://www.boris.sachsen.de im Internet einsehbar.
Es ist zudem möglich, die Bodenrichtwerte bei der Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses im Amt für Vermessung
Stauffenbergstraße 2, 08066 Zwickau
während der Öffnungszeiten
dienstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr sowie
donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr
einzusehen. Gemäß §196 Abs. 3 BauGB kann jedermann Auskunft 
über deren Inhalt verlangen.

Erläuterungen:
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens 
für eine Mehrzahl von Grundstücken einer Zone (Bodenrichtwertzo-
ne), für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse 
vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche.
Der Bodenrichtwert bezieht sich auf Grundstücke, deren wert-
beeinflussende Umstände für den Bodenrichtwert typisch sind 
(Richtwertgrundstück).
Abweichungen eines einzelnen Grundstücks von dem Richtwert-
grundstück in den wertbeeinflussenden Umständen – wie z. B. Er-
schließungszustand, Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bo-
denbeschaffenheit und Grundstücksgestalt – bewirken in der Regel 
entsprechende Abweichungen seines Bodenwertes vom Richtwert.
Bodenrichtwerte (außer für landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
Forstflächen und Gärten) beziehen sich auf baureifes, erschließungs-
beitragsfreies Land (erschlossen nach §127 BauGB) und vermessenes 
Land. In bebauten Gebieten sind diese mit dem Wert ermittelt 
worden, der sich ergeben würde, wenn die Grundstücke unbebaut, 
erschlossen und altlastenfrei wären.

Bekanntgabe des Gutachterausschusses für die Ermittlung von Grundstückswerten 
im Landkreis Zwickau

Bekanntgabe der Bodenrichtwerte (Stichtag 31.12.2018)

In Vorbereitung der für Juli 2019 geplanten Herausgabe des Hohenstein-Ernst-
thaler Veranstaltungskalenders für das 2. Halbjahr, bitten wir alle Veranstalter 
unserer Stadt (Vereine, kirchliche Einrichtungen, freie Träger, Gaststätten usw.) 
bis spätestens 15.05.2019 um schriftliche Zuarbeit über geplante öffentliche 
Veranstaltungen in Hohenstein-Ernstthal (Datum, Zeit, Ort und Bezeichnung der 
Veranstaltung bitte angeben) an folgende Adresse:

Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal
Hauptamt, Frau Heike Rabe
Altmarkt 41, 
09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: 03723 402140, Fax: 03723 402119
E-Mail: pressestelle@hohenstein-ernstthal.de

Wir bitten um Mitteilung der 
Veranstaltungstermine für das 2. Halbjahr 2019

Seit eineinhalb Jahren wird an der Sachsen-
ring Oberschule und an der Lernförderschule 
am Sachsenring eine Form der Jugendhilfe 
angeboten, welche sich mit großem Erfolg 
in Hohenstein-Ernstthal etabliert hat. Das 
Kooperationsprojekt von Jugendhilfe und Schule ist ein Projekt 
des Jugendamtes und wirkt unterstützend bei Problemlagen von 
Kindern und Jugendlichen vor Ort. Die Arbeit an der Schule agiert 
als Schnittstelle zwischen Schule und Jugendhilfe und läuft unter 
dem Namen Schulsozialarbeit. Schulsozialarbeit ist eine Institution, 
die allen Kindern und Jugendlichen an der Schule zur Verfügung 
steht. Für junge Menschen ist es einfacher Probleme mit vertrauten 
Sozialarbeitern zu besprechen, als gezielt eine Beratungsstelle auf-
zusuchen. Sie können direkt loswerden, was sie bedrückt und für 
eine weitere Besprechung des Problems einen Termin ausmachen. 
Gemeinsam mit Mitarbeitern*innen der Schulsozialarbeit erarbeiten 
sie Lösungsmöglichkeiten.
Aktuell ist die Schulsozialarbeit die engste Form der Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule. Die Stellen der Schulsozialarbeit werden im 
Landkreis Zwickau durch freie Träger der Jugendhilfe besetzt. An 
unseren Schulen werden die Schulsozialarbeiter*innen durch die 
GAFUG mbH Oberlungwitz gestellt.

Ansprechpartner Schulsozialarbeit:
Nico Schulze/Projektleiter, GAFUG mbH Oberlungwitz
Hofer Straße 159, 09353 Oberlungwitz
Telefon: 03723 652344, Mobil: 0176 41887024

Schulsozialarbeit 
schafft eine Anlaufstelle für Schüler
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Bürgeranliegen

Ihre Meinung zu unserer Stadt zählt!
Haben Sie Anmerkungen oder Anregungen, ist Ihnen etwas Positives

aufgefallen oder hat Sie etwas geärgert?
Mit Ihren Ratschlägen helfen Sie uns weiter.

Bitte zutreffenden Bereich ankreuzen:
Oberbürger-

meister Sekretariat, Kultur- und Schulverwaltung, Ortschaftsverwaltung Wüstenbrand

Hauptamt
Pressestelle, Stadtratsangelegenheiten, Zentraler Dienst, Vergabestelle, Wirtschaftsförderung,
Personalwesen, Archiv, Bürgerbüro, Standesamt, Datenverarbeitung

Kämmerei
Haushalt und Finanzen, Geschäftsbuchhaltung und Beteiligungsverwaltung, Stadtkasse,
Steuern und Abgaben

Ordnungs- und
Rechtsamt Rechtswesen, Straßenverkehr und Feuerwehr, Ordnung und Sicherheit, Jugend und Soziales

Bauordnungs-
amt

Gebäude-, Liegenschafts-
und Baumanagement

Stadtentwicklung und -sanierung, Hochbau, Tiefbau und Straßenwesen, Grünflächen und
Liegenschaften, Stadtbauhof

Art Ihres Anliegens: Idee Beschwerde

Schilderung Ihres Anliegens:

Freiwillige Angaben:

Name / Firma: Vorname:

Postleitzahl: Wohnort:

Straße: Telefon:

E-Mail: Fax:

Wie möchten Sie benachrichtigt werden?

schriftlich telefonisch gar nichtper Fax per E-Mail

Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal
Altmarkt 41

09337 Hohenstein-Ernstthal

Telefon und Fax:
Tel: 03723 402-0

Fax: 03723 402-109

E-Mail und Internet:
bob@hohenstein-ernstthal.de
www.hohenstein-ernstthal.de
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Entsorgungstermine
Die Entsorgungstouren für Hohenstein-Ernstthal finden weiterhin an 
folgenden Tagen statt: 
  Restabfall Gelbe Tonne Blaue Tonne
Hohenstein-Ernstthal 
 alle Straßen mittwochs, dienstags, freitags,
  gerade KW gerade KW gerade KW
OT Wüstenbrand
 alle Straßen montags, dienstags, mittwochs,
  ungerade KW gerade KW ungerade KW

Trinkwasser Abwasser
Havarietelefon 24h: 03763 405405 Havarietelefon 24h: 0172 3578636 
Internet: www.rzv-glauchau.de

Notruf und Bereitschaftsdienste

Folgende Fundsachen sind im Fundbüro abgegeben worden: 
1 Schlüsselbund mit 19 Sicherheitsschlüsseln März 2019
1 Fahrrad dunkelgrau – Böttcher –  März 2019
1 Fahrrad gelb-schwarz März 2019
1 Rucksack dunkelblau + 1 Bettlaken März 2019
1 dunkelbraune Brille mit Hülle April 2019

Erläuterungen: 
Gefundene Gegenstände können im Bürgerbüro der Stadt Hohenstein-
Ernstthal abgegeben werden. Dort werden diese registriert und für den Zeit-
raum von sechs Monaten (nach Veröffentlichung der Bekanntmachung) 
aufbewahrt. Meldet sich der Besitzer innerhalb dieses Zeitraumes nicht, wird 
der Gegenstand anderweitig verwertet. 

Der Finder hat Anspruch auf Finderlohn sowie Auslagenersatz, welche vom 
Besitzer der Fundsache zu zahlen sind.

Hohenstein-Ernstthal, den 19. April 2019
Richter, 

Leiter Bürgerbüro

Bekanntmachung Fundbüro

Abfälle frühestens am Tag vor der Abholung bereitstellen
Regelung gilt auch für Sperrmüll, Elektro(nik)-Altgeräte und Schrott
Sperrige Abfälle dürfen genauso wie Elektro(nik)-Altgeräte und Schrott 
frühestens am Tag vor dem Abholtermin bereitgestellt werden. Werden 
sie eher an den Straßenrand gebracht, handelt es sich um eine Ordnungs-
widrigkeit, die mit einem empfindlichen Bußgeld geahndet werden kann. 
Wird eine Abholung von Abfällen wie Sperrmüll oder Elektro(nik)-Altgerä-
ten beantragt, beträgt die Wartezeit zum Entsorgungstermin bis zu einem 
Monat. Der Abholtag wird dem Antragsteller schriftlich – per E-Mail oder 
Post – mitgeteilt. Die Abfälle dürfen dann am Vortag herausgestellt werden. 
Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Bei schlechten Witterungsbedin-
gungen, wie Sturm, können herumfliegende Teile Personen oder Eigentum 
beschädigen. Polstermöbel saugen sich bei Regen so stark mit Wasser 
voll, dass sie vom Entsorgungspersonal kaum noch ins Fahrzeug verladen 
werden können. Außerdem ist bei zu früher Bereitstellung das Risiko grö-
ßer, dass sich die Abfälle „vermehren“ oder defekte Elektro(nik)-Altgeräte 
„verschwinden“. Eine ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung ist 
dann nicht mehr gewährleistet. 
Aus eben diesen Gründen sollten auch Abfalltonnen frühestens am Vorabend 
des Entleerungstages herausgestellt werden.

Eine saubere Sache – Biotonnenreinigung
In die Biotonne gehören organische, oft noch feuchte Abfälle. Damit diese 
trotzdem kein Eigenleben entwickelt, hilft reinigen am besten. 
Da ab 2019 zwei Biotonnenreinigungen im Jahr durchgeführt werden, 
beginnt die erste in diesem Jahr bereits nach Ostern. Ab dem 23. April 
2019 werden die durch den Landkreis Zwickau aufgestellten Biotonnen 
erst entleert und anschließend mit einem Spezialfahrzeug gewaschen. 
Die Kosten der Reinigung sind in der Leistungsgebühr Bioabfall enthalten, 
sodass keine zusätzliche Gebühr erhoben wird. 
Die Entleerung der Biotonne ist mindestens zwei Werktage vor der im 
Reinigungszeitraum stattfindenden Entleerung anzumelden. Dies ist tele-
fonisch unter 0375 4402-26600 möglich. 
Die Anmeldung erfolgt immer zum regulären Entsorgungstermin.
Am Entleerungstag ist die Tonne bis 07:00 Uhr bereitzustellen und an-
schließend bis nach dem Waschgang stehen zu lassen. Dieser erfolgt in 
der Regel am nächsten Tag. In Ausnahmefällen verschiebt sie sich um bis 
zu einer Woche.

Termine in Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal Stadtgebiet: Mittwoch, 29. Mai 2019
Hohenstein-Ernstthal/OT Wüstenbrand: Dienstag, 28. Mai 2019

Das Amt für Abfallwirtschaft 
des Landkreises Zwickau informiert

Der Regionale Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau 
beabsichtigt im Rahmen seiner Baumaßnahme „Hohenstein-Ernstthal, 
Erneuerung Trinkwasserleitung Hohe Straße 1. Bauabschnitt“ im Bereich 
von Dresdner Straße bis Neue Straße Arbeiten an der Trinkwasserversor-
gungsleitung einschließlich Hausanschlussleitungen vorzunehmen.

Die planmäßige Bauzeit für das Gesamtbauvorhaben beginnt am 
06.05.2019 und soll am 20.12.2019 enden.

Beeinträchtigungen im öffentlichen Straßenverkehr für Anlieger und Nutzer 
sind durch die Baumaßnahme nicht auszuschließen, wofür der RZV um 
Verständnis bittet.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 03763 405-343 
an den RZV.

Ihr RZV Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau

Der Regionale Zweckverband Wasserversorgung 
Bereich Lugau-Glauchau informiert

Der Sächsische Landtag hat am 30. Januar 2019 das Gesetz über die 
Kreislaufwirtschaft und den Bodenschutz im Freistaat Sachsen (Säch-
sisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz – SächsKrWBodSchG) 
beschlossen. Die Pflanzenabfallverordnung ist nach Artikel 3 Nr. 2 des 
Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes zum 22. März 
2019 aufgehoben. 

Damit ist eine Verbrennung von Pflanzenabfällen auch ausnahmsweise 
nicht mehr zulässig. Ausnahmen sind nicht vorgesehen. Der Verstoß gegen 
das Verbot ist bußgeldbewehrt. 

Anfallende Pflanzenabfälle sind auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes zu verwerten. Die Verwertung kann durch Verrotten, insbeson-
dere durch Liegen lassen, Untergraben, Unterpflügen oder Kompostieren 
erfolgen. Gegebenenfalls sind Pflanzenabfälle vorher durch eine geeignete 
mechanische Behandlung, wie beispielsweise Häckseln oder Schreddern, 
aufzubereiten. Für haushaltsübliche Mengen wird die Nutzung der Bio-
tonne empfohlen. In diese dürfen alle pflanzlichen Abfälle von Grasschnitt 
bis zu Heckenverschnitt verbracht werden.
Die Aufstellung ist vom Grundstückseigentümer oder -verwalter beim Amt 
für Abfallwirtschaft schriftlich zu beantragen.

Die Entleerung der Biotonne erfolgt in der Regel 14-täglich. Große Mengen 
Grünabfälle können an Wertstoffhöfe oder direkt bei Kompostieranlagen 
abgegeben werden.

Informationen des Landratsamtes
Umweltamt

Außerkrafttreten der Pflanzenabfallverordnung

15.05.2019 Grundsteuer 15.05.2019 Gewerbesteuervorauszahlung
15.05.2019 Hundesteuer

Zahlen Sie bitte Ihre Steuern pünktlich zur Fälligkeit ein, um unnötige Säum-
niszuschläge und Mahngebühren zu vermeiden. Bitte nutzen Sie auch das 
Lastschrifteinzugsverfahren zur pünktlichen Zahlung Ihrer Steuern.

Steuertermine im Mai 2019
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Kostenfreie Veranstaltungsreihe:
Unternehmensnachfolge – von Generation zu Generation – 
Viele Unternehmer stehen in den nächsten Jahren vor der Übergabe an die 
nachfolgende Generation. Die IHK Chemnitz, Regionalkammer Zwickau, 
bietet hierzu ein umfangreiches Angebot an Informationen, Veranstal-
tungen und Beratungen.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe geben kompetente Fachberater 
zielorientierte Lösungsansätze zu den nachstehenden Schwerpunkten.
Zielgruppe sind Unternehmer, potenzielle Unternehmensnachfolger, Exi-
stenzgründer sowie Fachberater und Interessierte.

Thema: Unternehmenswert im Wandel
Termin: Montag, 27.05.2019, 16:00 – 18:00 Uhr

Thema: Vorsorge und Vermögen bei der Nachfolge – Die Immobilie
  vor und nach der Übergabe
Termin: Donnerstag, 20.06.2019, 16:00 – 18:00 Uhr

Veranstaltungsort:
IHK Chemnitz – Regionalkammer Zwickau
Äußere Schneeberger Str. 34, 08056 Zwickau

Ansprechpartner:
Herr Hüttner, Tel.: 0375 814-2220, thomas.huettner@chemnitz.ihk.de
Frau Worlitz, Tel.: 0375 814-2201, marit.worlitz@chemnitz.ihk.de
Online-Anmeldung: www.chemnitz.ihk24.de

IHK-Sprechtage Unternehmensnachfolge (kostenfrei)
Wann? 23.05.2019 und 27.06.2019
Wo? IHK, Regionalkammer Zwickau
Wie? Terminvereinbarung mit Herrn Hüttner erforderlich:
 Tel.: 0375 814-2220, thomas.huettner@chemnitz.ihk.de

Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen unter www.chemnitz.ihk24.de

Informationsveranstaltungen der IHK Chemnitz

Eine Laientheatergruppe hat sich im Callenberger Ortsteil Falken mit 
einer besonderen Idee zusammengefunden. Gemeinsam soll ein Stück 
einstudiert werden, das im Frühjahr 2020 auf die Bühne gebracht wird. 
„Darin sollen sich alle Callenberger Ortsteile wiederfinden“, sagt Conny 
Lohse vom Landsportverein Langenberg-Falken. Unter dessen Dach läuft 
das Projekt, das mit dem Titel „Theater der Generationen im Tal der Liebe“ 
überschrieben wurde.
Das Chursbachtal trägt diese Bezeichnung schon lange und wird auch in 
dem Stück „Der Wasserfall“ eine Rolle spielen. In einem trockenen Sommer 
brauchen alle dringend Wasser, als sich plötzlich in Callenberg eine Quelle 
auftut, um die ein Streit entbrennt.
Derzeit laufen die Vorbereitungen, ehe im Spätsommer oder Herbst mit den 
Proben begonnen werden soll. Diese finden jeweils im Gasthof Falken statt.
Ansprechpartnerin: Conny Lohse, Tel. 0162 9346893 oder per E-Mail 
lsv langenberg falken@web.de.

Theater: Amateurschauspieler/innen im Tal der 
Liebe gesucht

Der Einsatz ist im Mehrgenerationenhaus Hohenstein-Ernstthal oder in der 
Fremdsprachentageseinrichtung „Little Foot“ möglich.
Im FSJ eigene Stärken besser kennen lernen – sich auf etwas Neues einlassen, 
mit neuen Kontakten und auf anderen Wegen, oder auch ein freiwilliges En-
gagement, das mit Hilfe von digitalen Werkzeugen organisiert, durchgeführt 
oder vorbereitet wird. Es ist Bildungs- und Orientierungsjahr, (Dauer zwi-
schen 6 und 18 Monaten). Beginn ist am 01.09., späterer Einstieg möglich. 
Was bekommst Du dafür?
Ein Taschengeld; du bist versichert; Anspruch auf Kindergeld bleibt beste-
hen; 26 Tage Urlaub (bei Einsatzzeit von 12 Monaten); kann als Wartezeit 
oder Praktikum für Ausbildung/Studium anerkannt werden; ein Zertifikat, 
auf Wunsch auch ein qualifiziertes Zeugnis.

Was wird besonders gefordert in der Einsatzstelle im Mehrgenera-
tionenhaus?
Unterstützung in der Küche und beim Essen ausfahren, Arbeitsgemein-
schaften und gemeinsame Projekte, Ideen für Krabbelgruppe/Gedächtnis-
training, verwaltungstechnische Aufgaben, Gestalten von Plakaten und 
Flyern, Vorbereitung von Feiern, Bastelarbeiten und Keramikwerkstatt, 
Ideen für ein digitales Projekt in der Einrichtung. 
Wie bewirbst Du Dich dort?
Mehrgenerationenhaus, Logenstraße 2, 09337 Hohenstein-Ernstthal; 
Tel.: 03723 678053, E-Mail: mgh@iws-westsachsen.de

FSJ im „Little Foot“ (Kita oder Hort)
Fremdsprachenkindertagesstätte „Little Foot“, Wüstenbrander Schulstraße 
5a, 09337 Hohenstein-Ernstthal; Tel.: 03723 627838, Mail: little-foot@
ggb-sachsen.de oder Hort „Little Foot“ der Diesterweg-Grundschule, Wüs-
tenbrander Schulstr. 5, 09337 Hohenstein-Ernstthal; Tel.: 03723 629704, 
Mail: hort-little-foot@ggb-sachsen.de
Was wird besonders gefordert in der Einsatzstelle?
Unterstützung bei der Betreuung der Kinder; Gestaltung von Projekten 
in der Natur und Workshops; Planung, Vorbereitung und Durchführung 
von Gruppenaktivitäten; gemeinsam die englische Sprache benutzen; 
unterstützende hauswirtschaftliche Tätigkeiten; im Zusammenhang mit 
der pädagogischen Tätigkeit anfallende Organisations-/Verwaltungstätig-
keiten; Ideen für ein digitales Projekt

Bewerben kannst Du Dich auch beim Träger der IWS Integrationswerk 
gGmbH Westsachsen, Seminarbetreuerin Katrin Hernandez, 
IWS Integrationswerk gGmbH Westsachsen Auestr. 125, 08371 Glauchau; 
Tel.: 03763 4082137 oder 0172 3798140, E-Mail: hernandez@iws-
westsachsen.de; Internet: www.iws-westsachsen.de 

Älter als 27 Jahre?
Dann kommt der BFD in Frage und Sie können sich auch mit Herz und 
Verstand im MGH oder in der Kita bzw. im Hort einbringen. Die Aufgaben 
sind wie beim FSJ, jedoch nur 23 Stunden wöchentlich, die mit 200 Euro im 
Monat vergütet werden und die nicht auf Arbeitslosengeld II anrechenbar 
sind. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, der Einsatz dauert 1 Jahr.

Die IWS Integrationswerk gGmbH Westsachsen 
informiert über das Freiwillige Soziale Jahr
(FSJ, auch als FSJ digital möglich) und den 

Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)
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Kurzbericht 
über die 44. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates 

vom 18.03.2019

Sitzungstermin Ortschaftsratssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates findet am Montag, 
den 20.05.2019, 19:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses Wüstenbrand statt.
Die Tagesordnung wird rechtzeitig in ortsüblicher Form bekannt gegeben.

Zur Sitzung waren 9 Ortschaftsräte anwesend. Herr Röder leitet die Sitzung.

1. Vorstellung Haushalt 2019 – 2020
Der Haushalt wurde in kurzen Zügen vom Ortsvorsteher vorgestellt und auf 
einzelne, Wüstenbrand betreffende Punkte, hingewiesen.
Es wurde erstmalig ein Doppelhaushalt erstellt, der im April im Stadtrat 
beschlossen werden soll.

2. Vorbereitungen zum Heidelbergfest
Die Vorbereitungen zum Heidelbergfest laufen, Händlerverträge und eini-
ge Verträge zum Programm sind geschlossen. Für weitere Gespräche zur 
Organisation stehen die Termine.

3. Vorbereitung der Bürgerversammlung
Am 15.04.2019 findet in den Räumlichkeiten der FFW Wüstenbrand die 
nächste Bürgerversammlung statt. Dazu gibt es einen Rückblick über die 
Arbeit des Ortschaftsrates und einen Ausblick über kommende Aufgaben. 
Weiterhin werden Kandidaten für den neuen Ortschaftsrat vorgestellt, der 
im Mai gewählt wird. 

4. Informationen des Ortsvorstehers
OV Röder informiert nochmals über die Parksituation auf der Schulstraße 
im Bereich der Diesterweg-Grundschule.
Der Bau einer Abwasserleitung vom Heidelberg mit Anbindung der Heidel-
bergschänke wird aus Kostengründen nicht realisiert. 
Die Sanierung der Jahnturnhalle ist mittelfristig geplant und für den Anbau 
Feierhalle wird ein Planungsbüro beauftragt.

5. Anfragen
OR Prof. Dr. Benn fragt, warum das Schild Zone 30 an der Schule versetzt 
wurde, es ist kein zwingender Grund ersichtlich. 
OR Lötzsch weist auf die Reparaturbedürftigkeit des Spielplatzes am Lin-
denhofweg hin und schlägt die Anschaffung einer Sitzgarnitur, bestehend 
aus Tisch und Bank, für den Spielplatz vor. Weiterhin ist es dringend not-
wendig den Wanderweg in Richtung Autobahn vom Bauhof begradigen 
oder aufschottern zu lassen, der Weg ist in einem sehr schlechten Zustand, 
wie auch die Gullys der Staatsstraßen dringend gereinigt werden müssten.
Die Ortschaftsräte bemängeln ebenso den desolaten Zustand der Hohen-
steiner Straße und erkundigen sich, wann und in welchem Umfang eine 
Sanierung geplant ist. OV Röder erklärt, dass die Planung für den Bau der 
Straße angelaufen sei.

Röder
Ortsvorsteher
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Herzlichen Glückwunsch all unseren Jubilaren! 
(Genannt werden alle 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95- und über 100-Jährigen)

Rita Landgraf 70
Lothar Koch 80
Bernd Handke 75
Helga Wachowski 80
Rosemarie Vogel 80

Kirchliche Nachrichten 
der evangelischen Gemeinde Wüstenbrand

Monatsspruch: Es ist keiner wie du, und ist kein Gott außer dir.
2. Samuel 7, 22

Gottesdienste
05.05. 10:30 Uhr Sakraments-Gottesdienst und Kindergottesdienst
12.05. 09:00 Uhr Sakraments-Gottesdienst und Kindergottesdienst
19.05. 13:30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst 
26.05. 09:30 Uhr Gemeinsamer Bläser-Gottesdienst in St. Trinitatis
30.05. Christi Himmelfahrt
 09:30 Uhr Gemeinsamer Predigt-Gottesdienst u. Kindergottesdienst
02.06. 09:30 Uhr Gemeinsamer Predigt-Gottesdienst in St. Trinitatis mit 
  Einsegnung der Ernstthaler Jubelkonfirmanden

Gemeindeveranstaltungen:
Bibelstunde im Pfarrhaus Wüstenbrand: Mi., 22. Mai, 19:30 Uhr
Frauentreff: Mo., 13. Mai 19:30 Uhr
Teilnahme am Singe-Abend im Pfarrhaus Wüstenbrand
Christenlehre in der Grundschule: mittwochs 15:45 Uhr
Konfirmandenstunde: mittwochs 17:30 Uhr
Seniorennachmittag mit Frühlingslieder-Singen: Do., 23. Mail 14:30 Uhr
Andacht Seniorenheim, Jahnweg: Mi., 8. + 22. Mai 15:00 Uhr
Andacht Wohngruppe, Bahnhofstraße: Mi., 15. Mai 15:00 Uhr

Haus- und Straßensammlung vom 24. Mai bis 2. Juni 2019
In Deutschland wächst jedes 5. Kind in einer suchtbelastenden Familie auf, in 
Sachsen sind ca. 140 Kinder betroffen.
Diese Kinder sind der Gefahr ausgesetzt, selbst einmal süchtig zu werden.
Die Haus- und Straßensammlung „Sehnsucht nach Leben“ verleiht betroffenen 
Kindern eine Stimme. Die Kinder leiden am meisten unter der Sucht.
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie diesen Kindern Angebote, die einen Weg 
aus der Hilflosigkeit zeigen.

Achtung – Veränderte Öffnungszeiten
Betrifft: Pfarramt und Friedhofsverwaltung
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Trinitatis und der Ev.-Luth. Kirchge-
meinde Wüstenbrand
Die Verwaltung beider Kirchgemeinden und der Friedhöfe in Ernstthal und 
Wüstenbrand befindet sich am Neumarkt 20. Hier sind die Verwaltungsmit-
arbeiterinnen für den telefonischen und persönlichen Kontakt zu den unten 
stehenden Öffnungszeiten zu erreichen: Tel.: 03723 7700; Fax: 03723 7704

Öffnungszeiten:
Mo 14:00 – 17:30 Uhr
Di 10:00 – 12:00 Uhr
Mi geschlossen

Margita Schulz 75
Rosemarie Herrmann 75
Maria Löschmann 70
Martin Siebert 80
Hardi Köhler 85

Die Geburtstagsfeier für die geladenen Jubilare findet am 10.07.2019, 
14:30 Uhr im „Schützenhaus“ (MehrGenerationenHaus), Logenstraße 2, statt.

Der RO-WE-HE hat sich dem Erhalt der Tradition des 
Karnevals auf die Fahne geschrieben. Dabei ist ein 
großer Bestandteil die Kinder- und Jugendarbeit. 
Der RO-WE-HE hat aktuell drei Kindertanzgruppen 
in seinen Reihen. Tanzen ist für viele ein wichtiger 
Bestandteil des Lebens. Sobald ein Lied ertönt, 
können viele nicht mehr stillhalten. Egal wie die Bewegung aussiehst, es muss 
nach dem Rhythmus mitgezappelt werden.  Die kleinste Tanzgruppe des RO-
WE-HE sind Kinder im Alter von 4 Jahren bis 7 Jahren.
Unter der Leitung unserer flotten Trainercrew Nancy und Lena trainieren sie 
fleißig einmal pro Woche. Ob zum Fliegerlied oder zum Lied der großen Cha-
oten, die Tänze sind voller Schwung, Elan und sichtbarer Freude. Unsere Minis 
sind ein fester und vor allem wichtiger Bestandteil der Nachwuchsarbeit des 
RO-WE-HE. Der Karnevalsclub RO-WE-HE ist nun schon fast 45 Jahre alt. Damit 
noch viele weitere Jahre dazu kommen, ist uns unser Nachwuchs sehr wichtig.

Wenn du Spaß am Karneval 
hast, dann bist Du genau 
richtig bei uns. Also nicht 
länger zögern, kommt ein-
fach vorbei, jeden Dienstag 
ab 16:30 Uhr im HOT Sport-
zentrum. Werde Mitglied 
bei den großen oder besser 
gesagt kleinen Chaoten!

Unsere Minis trainieren schon 
fleißig für unsere große Ju-
biläumsveranstaltung im 
November 2019. Also beeilt 
euch, dass auch ihr bereits 
am 16.11.2019 ein Teil un-
seres großen Festes mit den 
Prinzenbergern seid.  

Euer Team vom RO-WE-HE
Der etwas andere Verein

Der RO-WE-HE stellt sich vor

Achtung neuer Ort und neue Zeit!
Dienstag, 28.05.2019, 15:30 – 19:00 Uhr
Ortschaftsverwaltung Wüstenbrand, Str. der Einheit 14 (Rathaus Wüstenbrand)
Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen!

Blutspendetermin

Do 14:00 – 17:30 Uhr
Fr 10:00 – 12:00 Uhr
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Frauen und Beruf e.V. 
Ambulant betreutes Wohnen für chronisch psychisch kranke/seelisch 
behinderte Menschen und für geistig behinderte Menschen.

Beratungsstelle für ambulant betreutes Wohnen, 
Schulstraße 17, 09337 Callenberg/OT Langenchursdorf
Sprechzeit: Dienstag 09:30 – 12:00 Uhr
  Telefon: 037608 27142
Frauenzentrum 
Hohenstein-Ernstthal, Friedrich-Engels-Straße 24
Sprechzeit: Donnerstag 15:00 – 16:00 Uhr
  Telefon: 03723 769153

Bürgersprechstunden im Rathaus
Altmarkt 41, Hohenstein-Ernstthal, Vorraum Trausaal

Mobile Behindertenhilfe Stadtmission Chemnitz e.V.
Beratung nur nach vorheriger Terminabsprache unter Tel.: 0371 23924444, 
Herr Richter

Sächsische Krebsgesellschaft
Sprechzeiten: Jeden 2. Donnerstag im Monat, 13:00 - 17:00 Uhr
Telefon: 0375 281405, Frau Gerisch

Integrationsfachdienst für Menschen mit Schwerbehinderung
Sprechzeiten: Jeden letzten Donnerstag im Monat, 13:00 - 15:00 Uhr
Telefon: 0375 7703330, Frau Pfalz

Beratungsstelle für Hörgeschädigte Zwickau e.V.
Beratung nur nach vorheriger Terminabsprache unter Tel.: 0375 7703351 
oder Fax: 0375 7703355 bzw. E-Mail: bstgl.zwickau@gz-zwickau.de

Stadthaus Altmarkt 30, Zi. S 101
Sozialpsychiatrischer Dienst, Gesundheitsamt Zwickau
Sprechzeiten: Jeden Donnerstag im Monat, 13:00 bis 15:00 Uhr
Telefon 0375 440222527, Herr Schulze

Ein „Lichtblick“ bei Multipler Sklerose?
Information und Kontakt:  Frau Peggy Mehlhorn, Tel.: 0162 7191063 
Homepage: www.ms-shg-lichtblick.de

Hilfe für Frauen in Not – Hilfetelefon
Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen berät deutschlandweit betroffene 
Frauen. Es informiert und vermittelt bei Bedarf an geeignete Unterstützungs-
einrichtungen vor Ort. Die Gespräche sind vertraulich, anonym, mehrsprachig 
und barrierefrei. Die Hotline ist kostenlos und rund um die Uhr zu erreichen. 
Gewaltbetroffene Frauen, aber auch unterstützende Freundinnen sowie Ange-
hörige können sich an das Hilfetelefon wenden.  Die Telefonnummer lautet:  
0800 0116016 oder 
www.hilfetelefon.de.

Sucht- und Drogenberatungsstelle der Diakoniewerk Westsachsen gGmbH
Friedrich-Engels-Straße 86, Tel.: 03723 412115

Öffnungszeiten:
Mo 10:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, Di nach Vereinbarung
Mi 10:00 – 12:00 Uhr, Do 14:00 – 17:00 Uhr, Fr nach Vereinbarung
Es besteht die Möglichkeit für individuelle Termine außerhalb der Sprechzeit. 
Wir bitten um Terminvereinbarung unter 03723 412115.

Termine für die Selbsthilfegruppen der Betroffenen
Gesprächskreis I: 08.05. und 22.05.2019 19:00 Uhr
Gesprächskreis II: 01.05., 15.05. und 29.05.2019 19:00 Uhr
Gesprächskreis III: 09.05. und 23.05.2019 18:00 Uhr
Angehörigengesprächskreis: 27.05.2019 18:00 Uhr

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle der Diakoniewerk Westsachsen 
gGmbH, Lutherstift, Friedrich-Engels-Straße 86
Beratung für Menschen mit seelischen Problemen und Krankheiten sowie 
deren Angehörigen:
Telefonisch erreichbar immer montags von 09:00 – 16:00 Uhr und don-
nerstags von 13:00 – 19:00 Uhr unter der Rufnummer 03723 627568.
Info unter www.diakonie-westsachsen.de.

INFOTHEK
GFA – Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Hilfen für Arbeits-
lose mbH, Informationen und Kontakt: Tel.: 03723 665895
Ehrenamtliche Helfer und finanzielle Unterstützung sind jederzeit herzlich 
willkommen!

Hohenstein-Ernstthaler Tafel, Neumarkt 9
Jeden Montag 11:00 – 13:00 Uhr und jeden Donnerstag 15:30 – 17:00 Uhr  
Ausgabe gespendeter Lebensmittel an sozial Benachteiligte. In Notsitua-
tionen können täglich Notpakete bereitgestellt werden. Auslieferung an 
Behinderte möglich.

Löffelstube, Neumarkt 9, Tel. 03723 667336
Mo.-Fr. 08:30 – 15:00 Uhr, (ab 13:00 Uhr Küchenschluss) 
Sa./So./Feiertag 09:30 – 13:00 Uhr 
Täglich eine warme Mahlzeit für Bedürftige. Auslieferung an Behinderte möglich.

Möbel- und Sozialbörse, Breite Str. 1, 
Tel.: 03723 711599
Mo./Mi./Do. 08:00 – 16:00 Uhr, 
Di. 08:00 – 18:00 Uhr
Abholung, Aufarbeitung, Lagerung und Lieferung gespendeter Möbel/
Haushaltswaren für sozial Benachteiligte

Beratungsstellen des „AWO Kreisverband Zwickau e.V.“
im Beratungshaus, Lungwitzer Straße 39 in Hohenstein-Ernstthal
Die einzelnen Beratungsstellen erreichen Sie telefonisch wie folgt:
Schwangerenberatung: 03723 711086
Erziehungsberatung: 03723 7696590
Schuldnerberatung: 03723 413205
 schuldner-inso-hot@awo-zwickau.de

Die Schuldner- und Insolvenzberatung führt am Montag, den 06.05.2019 
jeweils 10:00 Uhr und 15:30 Uhr wieder kostenlose Informationsveranstal-
tungen zum Insolvenzverfahren durch. Eine vorherige Anmeldung ist unter 
der angegebenen Telefonnummer erforderlich.

Verbraucher-Insolvenzberatung: 
Beratungsgespräche erfolgen nur nach Terminabsprache unter oben 
genannten Kontaktdaten. Die Beratungsangebote der Schuldner- und 
Insolvenzberatung sind kostenlos und richten sich an Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises Zwickau. Beraten wird unabhängig von Konfession 
oder Weltanschauung. Die Beratungsstellen sind staatlich anerkannt und 
gefördert.

Die Deutsche Rentenversicherung informiert
Die kostenlose Aufnahme von Rentenanträgen aller Rentenarten (Witwer- 
und Witwenrenten, Erwerbsunfähigkeitsrenten und Altersrenten) der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und allen anderen 
Rentenkassen findet nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung im 
Seniorenzentrum Südstraße 13 in Hohenstein-Ernstthal statt.
Terminabsprache mit Herrn Sigmund Plewnia unter der Telefonnummer 
03723 626915. Völlige Diskretion wegen des Datenschutzes ist gewähr-
leistet.
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HALT e.V. – Beratungszentrum für Soziales, Oststraße 23 a
Telefon: 03723 47518  Fax: 03723 414307
Allgemeine Öffnungszeiten: 
Montag bis Mittwoch 07:00 – 15:00 Uhr 
Öffnungszeiten der Nähstube: 
Montag bis Mittwoch 07:00 – 14:30 Uhr
Öffnungszeiten Bücherei/Lesestube: 
Montag bis Mittwoch 09:00 – 14:00 Uhr

● Aktuelle Termine:
14.05. 18:00 Uhr „Die Freimaurer – 200 Jahre in HOT"
   Bildervortrag von B. Bammler
27.05. 13:30 Uhr  Gymnastik für jedermann (mit Voranmeldung)
28.05. 19:00 Uhr „Batzendorfer Stammtisch“

● Mit Voranmeldung: 
 – montags und mittwochs professionelle Beratung u. a. zu Hartz IV und
        Arbeitslosigkeit,
 – jeden 4. Mittwoch im Monat Beratung des Mieterbundes.
 – jeden letzten Montag im Monat 13:30 Uhr „Wohlfühlnachmittag“

● Auf Anfrage: Rentenberatung, Computerkurse, Bedienung aktueller 
Medien (Smartphone, Laptop, PC, …)

Frauenzentrum Hohenstein-Ernstthal, Friedrich-Engels-Straße 24
dfb Westsachsen e.V., Frauen und Beruf e.V., Tel. 03723 769153 oder 
796736 frauenzentrum_hohenstein@web.de, frauenundberuf@web.de
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 09:00 Uhr – 16:30 Uhr

● Jeden 1., 3. und 5. Donnerstag im Monat Beratung des Mieterbundes. 
 Voranmeldung erforderlich!
● Beratungen in sozialen Angelegenheiten mit Anmeldung unter 03721 273919
● Informationen zum Alltagsbegleiter können jederzeit im Frauenzentrum
 eingeholt werden.

MehrGenerationenHaus
„Schützenhaus“, Logenstraße 2
Tel. 03723 678053 Fax 678051
mgh@iws-westsachsen.de

„Offener Treff“ 
Montag bis Freitag 09:00 – 15:30 Uhr mit Lesestube und einem kleinen 
Angebot an Speisen und Getränken.
Von Montag bis Freitag bieten wir preiswertes Mittagessen an. Gegessen 
werden kann im oder außer Haus – Lieferung ist möglich. Voranmeldung 
erforderlich. Wir faxen Ihnen gern unseren Speiseplan zu. Nach Absprache 
richten wir Kindergeburtstags- und Familienfeiern aus und unterstützen 
Veranstaltungen für Schulklassen, Hortgruppen und Kindergartengruppen.

Generationen-Universale
09.05. 16:00 Uhr Generationen-Universale zum Thema: 
  „Ägypten, Mumien, Pyramiden – Das Leben am Nil“,
  Dozent: Billy Böhm (Uni Leipzig)
  Eintritt: Kinder 1,00 Euro, Erwachsene 3,00 Euro
Wissen kann Generationen verbinden. Interessante und wissenswerte 
Vorträge aus verschiedenen alltagsnahen Themenbereichen – Altersbereich 
von 6 bis 99 Jahren.

Krabbelgruppe
Jeden Freitag, 09:00 – 11:00 Uhr für alle Knirpse von 0 – 3 Jahren. Muttis 
und Vatis sind hierzu recht herzlich eingeladen! (Spende erwünscht)

Tanztee im MGH – Alle Junggebliebenen können im Schützenhaus das 
Tanzbein schwingen! 
07.05.2019, 14:30 Uhr unter dem Motto „Tanztee in den Mai“

Keramikzirkel 
Jeden 2. und 4. Montag im Monat um 16:00 Uhr oder mittwochs 09:00 Uhr 
möglich. Anmeldung erforderlich. 

Gedächtnistraining
Jeden Donnerstag 10:00 Uhr bzw. nach Vereinbarung. 

Informations-, Beratungs-, Freizeit- und Serviceangebote der Vereine
Termine zu Beratungen durch den Sozialverband des VdK Sachsen 
Informationen und Hilfe erhalten Sie bei Fragen oder Problemen in allen 
sozialen Bereichen (Rente, Pflege, Probleme mit der Krankenkasse), Ter-
minvereinbarungen unter Tel. 0375 452695. Die Beratungen finden i.d.R. 
jeden ersten und dritten Montag im Monat statt. 

Angebote der oben genannten Vereine
Kopierservice, Gedächtnistraining, Handyberatung für Senioren, Com-
puterkurse für Anfänger und Fortgeschrittene, Änderungsschneiderei, 
Näharbeiten für sozial Schwache, Hilfe bei der Bewältigung von Alltags-
problemen, stundenweise Kinderbetreuung, Näh-, Strick- und Klöppel-
kurse, Keramik-, Foto- und Malzirkel, Seidenmalerei, Gesprächsrunden 
zu aktuellen Themen
Nähere Informationen über weitere Service-, Freizeit- und Beratungs-
angebote bekommen Sie unter den jeweiligen Telefonnummern.

Erzgebirgsverein e.V.

02.05.2019, 08:00 Uhr 
Wanderung in Geyer, 
Treffpunkt Parkplatz Paul-Greifzu-Str. mit PKW

16.05.2019, 19:00 Uhr
2. Kultureller Abend, Gasthaus „Zur Zeche“

24. – 25.05.2019
Teilnahme am Karl-May-Fest

Das Huthaus inkl. Ausstellung und die Schachtkaue sind ganzjährig am 
letzten Samstag im Monat (außer Dezember) von 9:00 bis 12:00 Uhr ge-
öffnet. Der Betrieb des Besucherbergwerkes wird aus Planungsgründen von 
März bis Oktober ebenfalls auf diesen letzten Samstag im Monat, 9:00 bis 
12:00 Uhr gelegt. 

Da die Öffnung des Museums/Besucherbergwerkes ausschließlich durch 
ehrenamtlich tätige Mitglieder unseres Vereins betreut wird, bitten wir um 
telefonische Voranmeldung. Ansprechpartner ist Andreas Bachmann (AG-
Leiter Bergbau) unter Tel. 03723 411773 oder 0173 1554924.

Freundeskreis 
Geologie und Bergbau e.V. 
Dresdner Straße 109, 
09337 Hohenstein-Ernstthal
Internet: www.lampertus.de
E-Mail: info@lampertus.de
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Altmarkt 41, Tel.: 03723 449400, E-Mail: stadtinfo@hohenstein-ernstthal.de

Achtung geänderte Öffnungszeiten ab 01.05.2019!
Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 09:00 – 15:00 Uhr
  Dienstag und Donnerstag 09:00 – 18:00 Uhr
  Freitag   09:00 – 14:00 Uhr
  Samstag   09:00 – 11:00 Uhr

In der Stadtinformation erhältlich:
Tickets für den MotoGP auf dem Sachsenring vom 05. – 07.07.2019

Karl-May-Wein in den Sorten
● „Blutsbruder“ – Weißwein
● Rosé feinherb
● Dornfelder Portugieser
● Dornfelder trocken
● Riesling Kabinett

Hohenstein-Ernstthaler Souveniere
● Salz- und Pfeffer-Streuer, Biergläser, Schnapsgläser, Fingerhut, Wand-

teller
● Hohenstein-Ernstthaler Kaffee-Dippl, Bierkrug und Kaffeepott 
● Fahne Stadt Hohenstein-Ernstthal
● Fahne Sachsenring
● Fahne Sachsen
● große Auswahl an Bildpostkarten
● Buch „Legendäre Rallyes“ – Die DDR-Tourenwagenmeisterschaft
● Buch 90 Jahre Sachsenring „Eine Zeitreise mit Siegern und Publi-
 kumslieblingen“, (H. Nöbel, Preis: 29,95 Euro)
● Buch „Der Sachsenring 90 Jahre Rennsporttradition“
 von Wolfgang Hallmann
● Buch von Wolfgang Hallmann: Rogo – Esda – Turmalin
● Buch „Hohenstein-Ernstthal“
 Die Bergstadt am Sachsenring“ von Stadtchronist Wolfgang Hallmann 
 (Preis 19,99 Euro)
● Sachsenring-Souvenirs
● zugelassene Restabfallsäcke des Landratsamtes/Amt für Abfallwirtschaft 
 (Stückpreis 2,90 Euro)

Stadtinformation
Geschäftsstelle des Fremdenverkehrsvereins Hohenstein-Ernstthal e.V.

Dazu wird es vom 27. Mai bis 7. Juni 2019 im Schützenhaus – Kleiner 
Saal, Logenstraße 2 in Hohenstein-Ernstthal, eine AUSSTELLUNG mit 32 
großen Schautafeln geben.
Zu sehen sind Dokumente, Fakten, historische Fotos. Zeitzeugen werden 
zu Wort kommen.

Zur Ausstellungseröffnung gibt es am Montag, dem 27. Mai um 18:00 Uhr 
ein Feierliches Eröffnungskonzert mit Klezmermusik der St. Christo-
phori Folxmuzik-Gruppe, mit Herrn Norbert Ehmler vom Bildungs- und 
Begegnungszentrum für jüdisch-christliche Geschichte und Kultur in 
Reichenbach/V. und einen 
Sektempfang.

Der Eintritt ist an allen 
Tagen frei!

Die Ausstellung kann 
täglich ab 28. Mai 08:00 
bis 18:00 Uhr besichtigt 
werden. Bei vorheriger 
Anmeldung ist eine längere 
Öffnungszeit möglich!

Kontakt: Lange, Telefon: 
03723 48473

Veranstalter: DEIN Vere-
in für Demokratie und 
Information e.V., www.
dein-ev.net, Sächsische 
Israelfreunde e.V. mit 
Unterstützung der Stadt 
Hohenstein-Ernstthal

Wie entstand ISRAEL 1948 wirklich

Die Gewinner der 42. Kneipentour 
(Die Preise und Gutscheine bitte im Postgut abholen)

1.Preis: J. Erth (HOT); 2.Preis: Petra Schille (Oberlungwitz); 
3.Preis: Manja Metasch (HOT)
Verzehrgutscheine: Steffen Littmann (Bernsdorf), Steve Heinzig (HOT)
Fam. Bodach (Oberlungwitz), J. Dell`Agnese (HOT), Torsten Meyer 
(HOT), Fam Raduns (HOT), Kathrin Temmler (HOT)

Rund 200 Orientierungsläufer aus ganz Sachsen werden am Sonntag, 
dem 5. Mai 2019 bei den diesjährigen sächsischen Meisterschaften um die 
Sprinttitel kämpfen. Organisiert wird diese Laufveranstaltung durch den 
Postsportverein Chemnitz.
Beim Orientierungslauf sind die auf einer speziell angefertigten Karte 
eingezeichneten Kontrollpunkte in möglichst kurzer Zeit in vorgeschriebener 
Reihenfolge auf selbstgewähltem Weg aufzusuchen.
Am Vormittag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr laufen die Wettkämpfer mit 
Karte und Kompass vom Wettkampfzentrum an der Freilichtbühne auf dem 
Pfaffenberg auch durch den Stadtgarten und über den Altmarkt.
Jeder der 14 Altersklassen ist eine eigene Bahn, mit bis zu 20 elektronischen 
Kontrollpunkten zugeordnet. Die Kontrollpunkte sind durch eine orange-rot-
weiße Stoffampel gekennzeichnet.
Am Nachmittag startet ab 14:00 Uhr der sächsische Sprintstaffel-Wett-
bewerb über den Pfaffenberg.

Wolfram Knitsch

Sachsenmeisterschaften im Sprint-Orientierungslauf 
am 5. Mai 2019 auf dem Pfaffenberg

2018 feierte Israel das 70-jährige Jubiläum seiner Staatsgründung. Wie kein anderer Staat sieht sich 

Israel mit einem Informationskrieg und Vorwürfen konfrontiert, die in den allermeisten Fällen nicht 

der Wahrheit entsprechen, sondern reine Propaganda sind, gespickt mit historischen Verzerrungen in 

generell antiwestlichem und antidemokratischem Geist. Anlass genug, die geschichtliche Wahrheit mit 

dieser fundierten, bundesweit gezeigten Ausstellung zurückzuholen. 32 große Schautafeln: Dokumente, 

Fakten, historische Fotos lassen Zeitzeugen zu Wort kommen und dokumentieren geheime Verträge. 

Mit historischer Gründlichkeit wurde zusammengestellt, was im Mainstream untergeht: 

Wie entstand Israel wirklich?

Eintritt
frei.

DIE AUSSTELLUNG
Wie entstand Israel wirklich?

Feierliicchess Erööffnnnunngskkonnnzzeeeerrtt ––
am Mooontagg, 27. MMMaii, 18 Uhr mit jüdischer Musik 

der St. Christophori Folxmusik-Gruppe

Logenstr. 2, täglich ab 28. Mai, 8 – 18 Uhr

Kontakt: Lange, Telefon: 03723 48473

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL
Schützenhaus – Kleiner Saal
27. Mai – 7. Juni 2019 

Veranstalter: 

Hohenstein-Ernstthal

Oberbürgermeister 

Lars Kluge www.dein-ev.net
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Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Hohenstein-Ernstthal e.V.

Badegasse 1, Tel.: 03723 42001, Fax: 03723 42868,
DRK.Hohenstein-Er@t-online.de, Infos unter: www.drk-hohenstein-er.de

Öffnungszeiten unserer Kreisgeschäftsstelle:
Montag, Mittwoch, Donnerstag  08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Mode von Mensch zu Mensch, Herrmannstraße 42
Montag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 13:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 13:00 Uhr
Bitte beachten Sie unsere neuen Öffnungszeiten am Mittwoch!
Außerdem haben wir unsere Preise sehr stark reduziert!

Spendenannahmestelle, Badegasse 1
Montag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag 13:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag  09:00 – 12:00 Uhr

Ihre aussortierte und gut erhaltene Bekleidung nehmen wir sehr gern 
in unserer Spendenannahmestelle entgegen. Ebenso können Sie unsere 
aufgestellten DRK-Kleidercontainer jederzeit nutzen. Gern stellen wir Ihnen 
zum Verpacken unsere DRK-Kleidersäcke zur Verfügung. Diese erhalten sie in 
unserer Annahmestelle oder im DRK Laden „Mode von Mensch zu Mensch“.

Stätte für Begegnungen 
07.05.2019  „Wieviel Medikamente sind gesund?“ 
 Normale Organveränderungen im Alter und deren Auswirkung 
 auf Medikamenteneinnahme, unerwünschte Nebenwirkungen 
 von Medikamenten
 Gast ist der Medizinpädagoge und DRK Geschäftsführer
 Gerd Gräfe.
04.06.2019  „Musikalisches Unterhaltungsprogramm“
 Mit Liedern und Melodien, die das Herz berühren.
 Zu Gast ist der Musiker Jochen

Kurberatung - Vorsorge für Mütter/Väter und ihre Kinder
Durch unsere langjährige Erfahrung, wissen wir, was Ihnen eine Mutter/Vater-
Kind-Kur wirklich für Ihre Gesundheit bringt. Bitte sprechen Sie uns an!

Wassergymnastik
Sport ist wichtig, denn war rastet, der rostet. Unter dem Motto „Bewegung 
ist das Schwungrad des Lebens“ führen wir im Rahmen der „Gesundheits-
therapie“ bereits seit 15 Jahren, Wassergymnastikkurse durch. Bitte melden 
Sie sich rechtzeitig bei uns an. Wir haben fortlaufende Kurse. Fragen Sie 
bei Ihrer Krankenkasse nach, ob sie die Kosten des Kurses übernehmen.

Termine Erste-Hilfe-Ausbildung
06.06.2019, 15.06.2019, 20.06.2019, 10.07.2019, 27.07.2019
jeweils von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr in Hohenstein-Ernstthal

Blutspendetermin
Achtung neuer Ort und neue Zeit!
Dienstag, 28.05.2019, 
15:30 – 19:00 Uhr
Ortschaftsverwaltung Wüsten-
brand, Straße der Einheit 14 
(Rathaus Wüstenbrand)

Bitte zur Blutspende den Perso-
nalausweis mitbringen!
Alle DRK-Blutspendetermine so-
wie Informationen zum Thema 
und Voraussetzungen für eine 
Blutspende finden Sie unter 
www.blutspende.de (bitte das 
entsprechende Bundesland an-
klicken) oder über das Servicete-
lefon 0800 11 949 11 (kostenlos 
erreichbar aus dem Dt. Festnetz).
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HAUS DER GEMEINSCHAFT
Landeskirchliche Gemeinschaft 
Kroatenweg 8 • 09337 Hohenstein-Ernstthal

Veranstaltungen im Mai

Gemeinschaftsstunde sonntags 17:00 Uhr

Eine besondere Einladung gilt für unsere Lichtblickestunde am 
04.05.2019, 17:00 Uhr in die St. Trinitatis Kirche am Neumarkt in 
Hohenstein-Ernstthal zu einem Konzert mit dem ERF-Chor.
Im Anschluss gibt es im Gemeindehaus Neumarkt 18 einen kleinen 
Imbiss. Eintritt frei, um eine freiwillige Spende wird gebeten. Nähere 
Informationen unter: http://www.erf-chor.de/

Chor: donnerstags 19:30 Uhr
Gebetskreis: 15.05. 18:45 Uhr
Bibelstunde: 15.05. 19:30 Uhr
Jugendstunde: 18. und 25.05. 18:30 Uhr
Frauenstunde: 22.05. 19:30 Uhr
Saitenspieler 09., 23. und 28.05. 18:30 Uhr

Weitere Infos unter: www.lkg-hohenstein-ernstthal.de

In diesem Monat voraussichtlich zu sehen:
Willkommen im Wunderpark:
Zehn Jahre alt, optimistisch und kreativ: June (gesprochen von Lena 
Meyer-Landrut). Mit ihrer Mutter zusammen steckt sie viel Arbeit in einen 
Modellpark mit Sensationen und sprechenden Tieren. Als ihre Mutti im 
Krankenhaus landet, findet June diesen Park in Lebensgröße auf einer 
Lichtung. Allerdings ziemlich heruntergekommen. Nun geht es natürlich 
an die Restaurierung. Äußerst fantasievolles Animationsabenteuer.
Regie: u. a. David Feiss
Länge: 86 min., ab 0 Jahre

Dumbo:
Das im Zirkus zur Welt gekommene Elefantenbaby Dumbo ist nicht 
gerade mit Schönheit gesegnet. Als sich aber herausstellt, dass er mit 
seinen gigantischen Ohren fliegen kann, wird er zur Sensation. Nun soll 
er in einen Vergnügungspark verfrachtet werden...das geht ja gar´ne. 
Mit Danny DeVito, Colin Farell, Michael Keaton und fürs Auge Eva 
Green. Disney Klassiker im neuen Gewand ala Tim Burton. Deshalb 
streckenweise auch etwas düster.
Regie: Tim Burton
Länge: 112min., ab 6 Jahre

Avengers 4- Endgame:
Schnipp, und die Hälfte des Lebens im Universum ist zu Staub zerfallen. 
Nun muss der Rest der übrig gebliebenen Helden alles rückgängig 
machen. Gut das es Captain Marvel, Antman und Hawkeye noch gibt. 
Sensationeller Superhelden-Action-Film. Das Highlight überhaupt. Nun 
fügt sich alles zusammen. Unnützes Filmwissen Teil 9: In „Captain 
Marvel“ sind Referenzen an Pulp Fiction versteckt, die mit Samuel 
Jackson zu tun haben. 
Regie: Joe und Anthony Russo
Länge: lang, bestimmt 3h, ab 12 Jahre

After Passion:
Die nächste Schweinskrambuchreihe die kinotauglich gemacht wird. Die 
junge, hübsche und clevere Tessa wird an der Uni von Bad Boy Hardin 
verdorben. Nun ändert sich alles. Ach ja, das erste Mal. Wie schön das 
doch ist. Sensationell sexy, aber mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahre 
wäre da mit Sicherheit mehr „drin“ gewesen. Fifty shades of university.
Regie: Jenny Gage
Länge: ca. 106min., maximal ab 16 Jahre

Friedhof der Kuscheltiere:
Neuverfilmung von Stephen Kings Bestseller. Begrabe bitte weder tote 
Tiere noch Menschen auf einem alten Indianer Friedhof. Das führt 
nur zu Spannungen und Zombie-Invasionen. Sensationell gruseliger 
Horrorschocker mit stark aufspielenden John Lithgow. Warum haben 
die denn nicht den Arsch in der Hose, da einen Film ab 18 Jahre zu 
machen? Alte Geldgier!
Regie: Kevin Kölsch (mmh lecker) und Dennis Widmyer
Länge: 101 min., ab 16 Jahre

Gewinnspiel: 
Zwei mal zwei Kinokarten bei richtiger Antwort auf folgende Frage:
„Stephen Kings sensationeller Clown Pennywise trieb sein Schindluder 
in _ _?“
Antwort mit Name, Anschrift und Telefonnummer an 0174 8146732. 
Einsendeschluss ist der 31.05.2019.

Lösung März: „dawn“
Gewinner: Ingo K. aus Chemnitz und Björn T. aus HOT.

Infos unter: www.kino.de und www.ihrkino.de, auf facebook und 
Tel.: 03723 42848 Kino „Capitol“                  Angaben ohne Gewähr.Spruch des Monats

Wer mit Affen spielt, wird gelegentlich gebissen
Friedrich II., der Große (1712 – 1786), 

preußischer König, „Der alte Fritz“



Amtsblatt Hohenstein-Ernstthal 05/2019

28



Amtsblatt Hohenstein-Ernstthal 05/2019

29

Drei Minuten Heimatkunde

Im Museum aufgespürt (37)

Dieses gestickte Textiletikett ist eine Schen-
kung von Horst Oschmann aus Waldenburg 
und stammt vermutlich aus dem Jahr 1938 
oder 1939.

Gedruckte, gestickte und gewebte Textile-
tiketten wurden zumeist ansteckfertig mit 
eingehangener Sicherheitsnadel verkauft. 
Sie konnten als Eintrittskarte, Eintrittsmarke, 
Besucherabzeichen oder als Kontrollmarke 
benutzt werden. Zugleich hatten sie einen 
bleibenden Erinnerungswert.

An dieser Stelle bringt das Karl-May-Haus 
regelmäßig ein Zeitdokument oder Exponat 
zu Leben, Werk und Wirken des Hohenstein-
Ernstthaler Fabulierers Karl May.

Hohenstein als Familienname in Böhmen

Die abgebildete Medaille (Vorder- und Rückseite) 
stammt aus dem Egertal, aus Klösterle an der Eger/Klasterec nad Ohri, 
also aus Böhmen. Genauer: Sie stammt aus dem wunderschön gelegenen 
Schloss. Dreihundert Jahre war es im Besitz der Familie Thun-Hohenstein. 
Ursprünglich waren sie in Tirol zu Hause, kamen um 1650 nach Böhmen 
und Mähren und so an die Eger. Die Familienoberhäupter wurden zu Fürsten 
ernannt und übten hohe Ämter aus. Einer von ihnen legte viel später den 
Adelstitel ab, ebenso den Namen Hohenstein und wurde Ständiger Dele-
gierter der DDR bei der UNESCO.
Auch „unsere“ Schönburger hatten enge Beziehungen zum Egerland. 
Schon um 1300 waren sie dort Landrichter. Ihnen gehörte Klösterle, die 
Burg Schumburk (Schönburg), Burg Egerberg und Burg Pürstein. Sie 
errichteten die Burg Hassenstein fast auf dem Kamm des Erzgebirges. 
Alle Burgen sind mehr oder weniger gut erhaltene Ruinen. Das Schloss 
Klösterle liegt in einem großzügig angelegten, weiträumigen Park mit be-
merkenswerten Nebengebäuden und großartigen Statuen aus dem Barock. 
Die nahe vorbeifließende Eger/Ohre ergänzt das schöne Bild, wie auch die 
Eugenie/Evzenie-Quelle außerhalb der Anlagen. Das Schloss beherbergt 
in historischen Räumen eine der bedeutendsten Porzellanausstellungen 
Böhmens. Einheimisches Porzellan wird ergänzt durch Sammlungen aus 
Asien, aus Deutschland und aus anderen europäischen Ländern. Seit 1793 
wird im Ort bis heute Porzellan unter dem Namen Thun hergestellt.
Besonders im Frühjahr und im Herbst ist das durch Pflanzen und Blüten 
bunte Egertal einen erlebnisreichen Tagesausflug wert. Nur etwa 90 km 
mit dem Auto sind es bis zum sehenswerten Schloss und Park Klösterle an 
der Eger/Klášterec nad Ohří.

Dieter Krauße

Die Loge „Zur Harmonie“ im Orient Chemnitz begeht in diesem Jahr 
ihr 220. Stiftungsfest. Gegründet wurde sie im Jahre 1799 im Orient 
Hohenstein, wo sie fast ein Vierteljahrhundert beheimatet war, bevor 
sie vollständig nach Chemnitz gezogen ist.

Als Geschichtsverein Hohenstein-Ernstthal e.V. möchten wir Sie darum 
ganz herzlich zu insgesamt drei Themenabenden einladen und Sie auf 
eine Reise in die Historie der Loge hier im Ort und der Freimaurerei im 
Schönburger Land mitnehmen. Sie führt uns von Sachsenfeld über Rüs-
dorf, Oberlungwitz und Waldenburg auch nach Hohenstein-Ernstthal.

Bitte merken Sie wohlwollend folgende Termine in Ihren Kalendern vor:

Freitag, 10. Mai 2019, 19:00 Uhr
Die Gründung der Loge im Orient Hohenstein 
– Die Geschichte von 1799 – 1824
Referent: Enrico Schüppel (Hohenstein-Ernstthal)

Freitag, 21. Juni 2019, 19:00 Uhr
„Still verborgen…“ – Die Loge ‚Zu den 3 Rosen‘ im Schönburger Land“
Referent: Dr. habil. Arnd-Rüdiger Grimmer (Berlin)

Freitag, 23. August 2019, 19:00 Uhr
Auf dem Wege zur Weisheit – Fürst Otto Carl Friedrich und der englische 
Park Greenfield bei Waldenburg
Referentin: Dr. Alexandra Thümmler (Waldenburg)

Veranstaltungsort ist jeweils das Textil- und Rennsportmuseum, Antonstraße 6.
Der Eintritt ist an allen drei Abenden frei.

Veranstaltungen des Geschichtsvereins

Museumsfest 
aus Anlass des Internationalen Museumstages
Sonntag, 19.05.2019, von 10:00 bis 18:00 Uhr
 
Das TRM lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Interessierte recht herzlich 
zum Museumsfest ein!
Um 11:00 Uhr erfolgt die Eröffnung der Sonderausstellung „Aus dem 
Nähkästchen geplaudert“ – Alte textile Handarbeiten.
Als Rahmenprogramm erwarten die Besucher Vorführungen alter textiler 
Handarbeitstechniken sowie Vorführungen in den Schauwerkstätten Jac-
quardweberei und Strumpfstrickerei. Neben einem kleinen Imbiss, Kaffee 
und Kuchen, gibt es auch wieder einen textilen Flohmarkt.
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Neues aus den Kindereinrichtungen
Die Kindertagesstätte „Geschwister Scholl“ berichtet

Die „Pusteblumen“ machen Kurzurlaub
Am 29. März war es nun endlich soweit. Die Gruppe der „Pusteblumen“ 
aus der AWO Kita Geschwister Scholl unternahm einen Ausflug in die 
Salzgrotte Salaero.
Für viele Kinder war es der erste Salzgrottenbesuch und natürlich waren 
alle gespannt, was sie da erwartet. Ein angenehmes Lichtspiel am Stern-
enhimmel, leise Entspannungsmusik und das Geräusch des Solebrunnens 
unterstrichen die wohltuende Wirkung der salzigen Atmosphäre. Die Kinder 
spielten auf dem Boden oder im „Salzspielkasten“ mit Bagger und Schaufel. 
Einige machten es sich auch auf einer Wellness-Liege bequem, schauten 
in den Sternenhimmel und beobachteten den Wechsel der Farben. Eine 
Bücherkiste stand für die Kinder ebenfalls bereit.
Das Spielen mit den kleinen, geruchlosen Kristallen hat den Kindern sehr 
gefallen und war für alle eine schöne und neue Erfahrung.
Ein großes Dankeschön für den rundum gelungenen Vormittag an das 
gesamte Team der Salaero Salzgrotte!

DER LAUF  PARALLEL ZUM STADTPARKFEST IN MEERANE

Veranstalter:Organisatoren:

16. JUNI 2019

ANMELDE-START
15. APRIL 2019

Infos unter: www.meerathon.de

Schirmherr
Prof. Dr. Ungerer
Bürgermeister der 
Stadt Meerane
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Junger Insektenkundler gewinnt bei „Jugend forscht“ 
„Auf der Mauer, auf der Lauer, 
sitzt die kleine Wanze …“. So 
klingt es in einem alten Kin-
derlied. Einige Wanzenarten 
„lauern“ aber auch im und auf 
dem Wasser. Als Teichläufer und 
Rückenschwimmer sind sie vielen 
Naturfreunden bekannt. Genau 
diese Wasserwanzen, hat Alessio 
Meyer, Schüler der 12. Klasse am 
Lessing-Gymnasium, erforscht. 
Mit seiner Arbeit „Heteroptera 
– Eine interessante Insekten-

gruppe“ errang er den 1. Platz im Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ 
Südwestsachsen.
Alessio hat Wasserwanzen in verschieden Gewässern der Region untersucht 
und Artenlisten erstellt. Das ist nicht einfach, denn einige Wasserarten 
lassen sich nur zu einer Art ordnen, wenn sie vorher aufwendig präpariert 
und unter dem Mikroskop betrachtet werden. Alessio hat diese Methode 
der wissenschaftlich korrekten Insektenbestimmung erlernt. Besonders vor 
dem Hintergrund des gegenwärtigen Insektensterbens hat das eine große 
Bedeutung. Er hat gezeigt, dass er Fachliteratur verwenden, Präparieren 
und Mikroskopieren kann. Für seine Zukunft ist das sehr wichtig. Alessio 
möchte Veterinärmedizin studieren.   
Auch beim sächsischen Landeswettbewerb „Jugend forscht“, der in diesem 
Jahr in Chemnitz stattfand, wusste Alessio mit seinen Wasserwanzen zu 
überzeugen. Er erreichte den 3. Platz. 
Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei den laufenden Abiturprü-
fungen!

Ralf Küttner
(Fachleiter Naturwissenschaften)

Wer die Wahl hat, hat die Qual.
Über sehr interessierte Besucher und Besucherinnen – SchülerInnen der 9. bis 
12. Jahrgangsstufe des Lessing-Gymnasiums und ihre Eltern – konnten sich am 
3. April 2019 sächsische Universitäten, Fachhochschulen, Duale Hochschulen, 
Berufsakademien und viele weitere Ausbildungspartner wie die Polizei Sachsen 
oder die Bundeswehrberatungsstelle freuen.
„Ich habe sehr viele gute Gespräche mit Schülern/Schülerinnen und Eltern füh-
ren können“, äußerte sich u. a. Tobias Bauer, Studienberater der TU Chemnitz.
Die Informationsveranstaltung zu Möglichkeiten der Studien- und Berufswahl 
findet traditionell aller zwei Schuljahre am Lessing-Gymnasium statt. Ein 
herzlicher Dank geht in diesem Jahr an die Berufsberatung der Agentur für 
Arbeit, die TU Dresden, die TU Chemnitz, die TU Bergakademie Freiberg, die 
FH Mittweida, die Westsächsische Hochschule Zwickau, die Staatliche Studi-
enakademie Glauchau, die Staatliche Studienakademie Gera-Eisenach, die 
HTWK Leipzig, die Bundeswehr, die Polizei sowie alle Helfer im Hintergrund.
Ein besonderer Dank gilt Noel, Max und Lara für ihre tatkräftige Unterstützung. 

Herr Endt, Frau Heinrich, Frau Weber

NEWS aus dem Lessing-Gymnasium
7. Nawiade am Lessing-Gymnasium
Wie jedes Jahr traten die be-
sten naturwissenschaftlichen 
Talente aus der Klassestufe 6 
bei unserer Olympiade der 
Naturwissenschaften an.
Nur in Teamarbeit waren die 
Aufgaben aus den Gebieten 
Biologie, Chemie, Geografie, 
Mathematik und Physik zu 
lösen. Spannende Experi-
mente gab es natürlich auch. 
Jede Mannschaft musste in 
drei Wettkampfrunden die 
Aufgaben in einer bestimmen Zeit bewältigen. Das ging nur mit Teamgeist 
und geschickter Organisation innerhalb der Mannschaft.

Am besten geschafft haben das die Schüler der Klasse 6a. Herzlichen Glück-
wunsch zum Sieg! Platz zwei belegt Klasse 6b und Platz drei Klasse 6c.  

Natürlich waren die Anstrengungen 
nicht umsonst. Die besten Teams 
erkämpften für ihre Klassen einen 
Scheck für die Klassenkasse, der 
ihnen bei der Siegerehrung von 
unserem neuen Schulleiter, Herrn 
Fickenscher, überreicht wurde. Die 
beste Mannschaft darf mit ihrer 
Klasse außerdem einen Ausflug zum 
„Minikosmos“ nach Lichtenstein 
machen. 
Wir wünschen unseren jungen Natur-
wissenschaftlern weiterhin viel Erfolg 
in unserer Schule!

Ralf Küttner
(Fachleiter für Naturwissenschaften)
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Wir begrüßen als neue Erdenbürger
in unserer Stadt: 

Die Stadtverwaltung und der Oberbürgermeister 
gratulieren allen in diesem Monat Geborenen

(Genannt werden alle 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95- und über 100-Jährigen)

Dietmar Lange 70
Helga Völker 70
Gisela Hänel 70
Peter-Christian Lange 75
Hildegard Weigel 95
Hannelore Uhlig 70
Gerhard Seredzus 85
Fredo Thieme 70
Christine Nitschke 70
Dr. Siegfried Müller 75
Martina Raschke 70
Renate Friedrich 80
Alfred Lange 70
Eveline Barthel 70
Sonja Kühnert 70
Johanna Hüppner 106
Eberhard Schönherr 80
Rosemarie Bammler 90
Christiane Berger 70
Werner Müller 85

Allen unseren Jubilaren 
die herzlichsten Glückwünsche! 

Rolf Bauer 80
Roland Müller 70
Wolfgang Czech 75
Barbara Kirsch 70
Ulrich Krause 70
Gudrun Mühlhaupt 80
Renate Müller 80
Eberhard Pönisch 80
Siegfried Langer 70
Maria Reß 85
Marianne Mann  70
Ruth Winter 85
Gerd Lehmann 75
Maria Schönfelder 80
Rainer Joch 75
Horst Bürger 80
Anneliese Köller 85
Werner Ufer 70
Regina Egermann 70
Jürgen-Burchart Reimers 70

Die Geburtstagsfeier für geladene Jubilare findet am 10.07.19, 14:30 Uhr,
im „Schützenhaus” (MehrGenerationenHaus), Logenstraße 2, statt.

Goldene Hochzeit feiern in diesem Monat:
Marion und Dieter Fankhänel
Sonja und Bernd Piechotta
Petra und Herbert Herzog
Silvia und Frank Hübsch
Gisela und Horst Schubert
Christine und Ludwig Vogel
Petra und Reinhard Lohse

Diamantene Hochzeit feiern in diesem Monat:
Ursula und Jürgen Garbe

Liebe Leserinnen und Leser,
am 25.05.2018 ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in 
Kraft getreten.
Aufgrund dieser Verordnung ist es uns leider nicht mehr möglich, die 
vollständigen Daten der Jubilare zu veröffentlichen.
Wir bitten deshalb um Verständnis.
Auf Grundlage des Bundesmeldegesetzes (BMG) dürfen Altersjubilare 
ab dem 70. Lebensjahr, jedem 5. weiteren Geburtstag und ab dem 100. 
Geburtstag jeder folgende, veröf-
fentlicht werden.
Die Stadtverwaltung Hohenstein-
Ernstthal gibt den Einwohnern die 
Möglichkeit des Widerspruches 
hinsichtlich der Veröffentlichung 
dieser Daten. Der Widerspruch muss 
schriftlich per Antrag bei der Stadt-
verwaltung Hohenstein-Ernstthal, 
Altmarkt 41 gestellt oder kann im 
Bürgerbüro, Altmarkt 30 bzw. in 
der Außenstelle im Rathaus Wüs-
tenbrand, Straße der Einheit 14, 
abgegeben werden.
Das benötigte Formular für eine 
Übermittlungssperre ist über die 
Internetadresse http://www.hohen-
stein-ernstthal.de/buerger/buerger.
htm unter Formulare abrufbar.
Alle Übermittlungssperren, die vor 
dem 01. November 2015 eingegeben 
wurden, behalten in allen Bereichen 
ihre Gültigkeit und wurden über-
nommen.

Liam Wertz
Mattheo Münnich
Eddy Kimmo Kretzschmar
Josip Bakin
Frieda Simmel
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Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Achtung!
Seit 01.04.2019 haben sich die Zeiten für den kinderärztlichen Bereit-
schaftsdienst geändert:

Mit telefonischer Voranmeldung:
Mittwoch und Freitag: 14:00 – 19:00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage: 09:00 – 19:00 Uhr

Notsprechstunde jeweils ohne telefonische Voranmeldung:
Wochenend- und Feiertagsdienst sowie an 
Brückentagen von  09:00 – 11:00 Uhr

In dringenden Fällen außerhalb der genannten Bereitschaftsdienst-
zeiten wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 116 117 an 
den allgemeinen Bereitschaftsdienst.

Name Anschrift Telefon
Frau DM M. Krüger Pölitzstraße 65,  03723 711120
 09337 Hohenstein-Ernstthal 0162 1596660
Frau DM D. Oehme Glauchauer Str. 37a, 037204 2304
 09350 Lichtenstein 0171 6202342
Frau DM B. Reichel E.-Thälmann-Siedl. 12a 03723 42869
 09337 Hohenstein-Ernstthal 0160 96236396 
Frau DM K. Schulze Hofer Straße 221 03723 42909
 09353 Oberlungwitz 0162 2866851
MVZ Kinderarztpraxis Hartensteiner Straße 42 037204 324940
 09350 Lichtenstein 0174 3067429

03.05. Frau Dipl.-Med. Schulze 14:00 – 19:00 Uhr
04.+ 05.05. Frau Dipl.-Med. Schulze 09:00 – 19:00 Uhr
 Notsprechstunde  09:00 – 11:00 Uhr
08.05. Frau Dipl.-Med. Reichel 14:00 – 19:00 Uhr
10.05. Frau Dipl.-Med. Oehme 14:00 – 19:00 Uhr
11.+12.05. Frau Dipl.-Med. Oehme 09:00 – 19:00 Uhr
 Notsprechstunde  09:00 – 11:00 Uhr
15.05. MVZ Kinderarztpraxis 14:00 – 19:00 Uhr
17.05. Frau Dipl.-Med. Reichel 14:00 – 19:00 Uhr
18.+19.05. Frau Dipl.-Med. Reichel 09:00 – 19:00 Uhr
 Notsprechstunde  09:00 – 11:00 Uhr
22.05. Frau Dipl.-Med. Schulze 14:00 – 19:00 Uhr
24.05. Frau Dipl.-Med. Krüger 14:00 – 19:00 Uhr
25.+26.05. Frau Dipl.-Med. Krüger 09:00 – 19:00 Uhr
 Notsprechstunde 09:00 – 11:00 Uhr
29.05. Frau Dipl.-Med. Oehme 14:00 – 19:00 Uhr
30.+31.05. Frau Dipl.-Med. Schulze 09:00 – 19:00 Uhr
 Notsprechstunde 09:00 – 11:00 Uhr
01.+02.06. MVZ Kinderarztpraxis 09:00 – 19:00 Uhr
 Notsprechstunde 09:00 – 11:00 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Einheitliche Rufnummer deutschlandweit, kostenfrei: 116 117

Bereitschaftsdienste
Apotheken  
(Dienstbereitschaft jeweils von 8:00 bis 8:00 Uhr des Folgetages)

Datum Apotheke Anschrift Tel. / Fax
03. – 09.05. Löwen-Apotheke Hofer Straße 207 03723 42173
  09353 Oberlungwitz 03723 42700
10. – 16.05. St. Urban-Apotheke Thurmer Hauptstr. 28 037601 25262
  08132 Mülsen 037601 25180
  OT Thurm
17. – 19.05. City-Apotheke Weinkellerstraße 28 03723 62940
  09337 Hohenstein-Er. 03723 629439
20. – 21.05. Humanitas-Apotheke Immanuel-Kant-Str. 30 03723 627763
  09337 Hohenstein-Er. 03723 627764
22. – 23.05. City-Apotheke Weinkellerstraße 28 03723 62940
  09337 Hohenstein-Er. 03723 629439
24. – 30.05. Aesculap-Apotheke St. Jacober Hauptstr. 82 037601 3990
  08132 Mülsen  037601 39966
  OT St. Jacob
31.05. – 06.06. Schloß-Apotheke Innere Zwickauer Str. 6 037204 87800
  09350 Lichtenstein 037204 87801

Bitte beachten! Kurzfristige Dienstplanänderungen der Bereitschaftsdienste 
sind der Freien Presse zu entnehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Die Notsprechstunde findet an Wochenend- und Feiertagen jeweils von 
09:00 – 11:00 Uhr in der Praxis des diensthabenden Zahnarztes statt.
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst entnehmen Sie bitte der Wochen-
endpresse bzw. finden Sie aktuell im Internet unter dem Link http://www.
zahnaerzte-in-sachsen.de/app/patienten/notfalldienst/ort/Hohenstein-
Ernstthal,%20Stadt/list

Hohenstein-Ernstthal im Internet
www.hohenstein-ernstthal.de
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Veranstaltungen und Ausstellungen
Aktuelle Veranstaltungstermine sind auch im Internet unter www.hohenstein-ernstthal.de ersichtlich.

bis 03.06.  Fotoausstellung „Ein Besuch in Rochsburg“ des Fotoclub „Objektiv“ (Halt e.V.), 
  Hans-Zesewitz-Bibliothek
bis 09.06.  Kleine Galerie: Ausstellung von Elisabeth Decker (Zwickau) „Eindrücke“ – Malerei, 
  Öffnungszeiten Di bis Do + So von 14:00 – 17:00 Uhr
bis 05..07.  Kunst im Rathaus: „ABSTRAKT – REAL – SURREAL“, Malerei & Grafik vom VHS Kunstkurs
  Chemnitz
  Öffnungszeiten Mo/Di/Mi/Fr 09:00 – 12:00 Uhr, Do 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
19.05. – 01.09.  Sonderausstellung im Textil- und Rennsportmuseum: „Aus dem Nähkästchen geplaudert
  – Alte textile Handarbeiten“, Öffnungszeiten Di bis So 13:00 – 17:00 Uhr
27.05. – 07.06.  Sonderausstellung: „Wie entstand Israel wirklich“, Schützenhaus Hohenstein-Ernstthal,
  Öffnungszeiten: ab 28.05. täglich 08:00 bis 18:00 Uhr (Eintritt frei)

04.05. 15:00 Uhr Auftaktveranstaltung 150 Jahre Friedhof St. Christophori, St.-Christophori-Friedhof
04.05. 17:00 Uhr Konzert des ERF-Chores, St.-Trinitatis-Kirche
05.05. ab 10:00 Uhr Sachsenmeisterschaften im Sprint-Orientierungslauf, Pfaffenberg
10.05. 19:00 Uhr Die Gründung der Loge im Orient Hohenstein – Die Geschichte von 1799 – 1824, 
  Referent: Enrico Schüppel (Hohenstein-Ernstthal), Textil- und Rennsportmuseum, Antonstr. 6
10. – 12.05.  Die „Bela Russen“ kommen – Traktortreffen, Festwiese Goldbachstraße
10. – 12.05.  Käfertreffen, Stausee Oberwald
14.05. 18:00 Uhr „Die Freimaurer – 200 Jahre in Hohenstein-Ernstthal“ – Vortrag von Bernd Bammler, 
  Halt e.V., Oststr. 23a
19.05. 10 – 18 Uhr Museumsfest im Textil- und Rennsportmuseum zum Internationalen Museumstag 
  – mit Vorführungen in den Schauwerkstätten sowie
 11:00 Uhr Eröffnung der Sonderausstellung „Aus dem Nähkästchen geplaudert
  – Alte textile Handarbeiten“
23.05. 18:00 Uhr Vortragsreihe „Karl May in Wort und Bild“: 50 Jahre Karl-May-Gesellschaft 
  mit Dr. J. Zeilinger (Berlin), Karl-May-Begegnungsstätte
24. – 25.05.  17. Karl-May-Fest, Neumarkt und Karl-May-Begegnungsstätte
25.05. 14:00 Uhr Gottesdienst zum Karl-May-Fest, St.-Trinitatis-Kirche
27.05. 13:30 Uhr Gymnastik für jedermann (Bitte Voranmeldung), Halt e.V. Oststr. 23a
29.05. 09:00 Uhr Ausfahrt mit dem Frauenzentrum: EGO Park Erfurt 
  (Anmeldung unter Tel. 03723 769153 erforderlich)
01.06. 13 – 17 Uhr Kindertag am Stausee Oberwald
01.06. ab 14:30 Uhr Feuerwehr- und Brunnenfest „130 Jahre FFW Wüstenbrand“, FFW Wüstenbrand

Schützenhaus/Mehrgenerationenhaus, Logenstraße 2
07.05. 14:30 Uhr Tanztee unter dem Motto „Tanz in den Mai“
09.05. 16:00 Uhr Generationen-Universale zum Thema: 
  „Ägypten, Mumien, Pyramiden – Das Leben am Nil“
11.05. ab 22:00 Uhr Disco mit Nitro-Entertainment
18.05. ab 10:30 Uhr Feiern zur Jugendweihe 2019
27.05. 18:00 Uhr Feierliches Eröffnungskonzert 
  zur Sonderausstellung: 
  „Wie entstand Israel wirklich“,
  Kleiner Saal

HOT Badeland, An der Schwimmhalle 1
01.06. ganztags Zum Kindertag freier Eintritt für alle Kinder 

                                                                       
Änderungen vorbehalten!

Werksverkauf
Strümpfe für die ganze Familie

Di:   10-17 Uhr
ab Mai
zusätzlich
Do:  13-18 Uhr

Geöffnet:
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26.05. 09:30 Uhr Gemeinsamer Bläsergottesdienst und Kindergottesdienst 
  in der St.-Trinitatis-Kirche
27.05. 09:45 Uhr Gottesdienst im Bethlehemstift
30.05. Christi Himmelfahrt
 09:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst und Kindergottesdienst in der
  Kirche Wüstenbrand
02.06. 09:30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst
03.06. 09:45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Bethlehemstift

Stille Andacht: mittwochs, 17:45 Uhr
Abendmahlsfeier am Abend: Mittwoch, 15. Mai, 18:30 Uhr
Oase: Dienstag, 21. Mai, 19:30 Uhr
Bibel-Update: montags, 18:30 Uhr, im Diakonat
Senfkornbande:  donnerstags, 15:00 bzw. 16:30 Uhr
(ehemals Christenlehre) (außer in den Schulferien)
Konfi-Treff:  Samstag, 11. Mai, 10:00 Uhr
Junge Gemeinde (JG): freitags, 19:00 Uhr, im Diakonat 
 (außer in den Schulferien)
Ehepaarkreis: Montag, 15. Mai 15:00 Uhr
Kirchengeschichtsstammtisch: Montag, 27. Mai 19:30 Uhr
Offene Kirche: täglich 10:00 – 18:00 Uhr (Sommerhalbjahr)
Weitere Termine und Angebote im Internet unter www.christophori.de.

Aus der Kirchgemeinde
Im Gottesdienst am Sonntag, 24. März, standen gleich zwei Abschiede 
an: Zum einen wurde Hannes Sonntag aus seinem Dienst als Kantor unser 
drei Stadtgemeinden verabschiedet. Pfarrerin Anke Indorf und Pfarrer 
Frank Nötzold sowie Kirchenmusikdirektor Guido Schmiedel dankten 
ihm sehr herzlich für seine kirchenmusikalische Arbeit. Die Kurrende, der 
Gospelchor und – mit einem Ska-Klassiker – unsere Band bereicherten 
die Veranstaltung. Und zum anderen wurde die Theologie-Studentin Eva 
Hohmuth verabschiedet, die als Praktikantin für sechs Wochen Pfarrerin 
Indorf begleitet hat und in diesem Gottesdienst die Predigt hielt.
Offene Kirche: Nach den Osterfeiertagen ist unsere Kirche im Sommer-
halbjahr wieder täglich geöffnet, jeweils von 10 bis 18 Uhr.
Am Montag, 27. Mai, wird im Schützenhaus, Logenstraße 2, eine Aus-
stellung zur Gründung des Staates Israel eröffnet. Träger der Präsen-
tation „1948“, die zahlreiche Dokumente und historische Fotos zeigt 
sowie Zeitzeugen zu Wort kommen lässt, ist der Verein für Demokratie 
und Information (www.dein-ev.net). Die musikalische Gestaltung der 
Eröffnungsveranstaltung übernimmt unser Ensemble St.Christophori’s 
Folxmuzik. Beginn ist um 18 Uhr.
Die diesjährige Haus- und Straßensammlung der Diakonie Sachsen steht 
unter dem Motto „SehnSUCHT nach Leben“ und gilt der Hilfe und Förde-
rung für Kinder aus suchtbelasteten Familien. Die traditionelle Sammlung 
findet vom 24. Mai bis zum 2. Juni statt.

Katholische Pfarrgemeinde „St. Pius X.“ Hohenstein-Ernstthal
Gottesdienste
05.05. 09:00 Uhr Heilige Messe
12.05. 10:30 Uhr Heilige Messe
 13:00 Uhr Fußballturnier im HOT-Sportzentrum
19.05. 09:00 Uhr Heilige Messe
26.05. 10:30 Uhr Heilige Messe
30.05. Christi Himmelfahrt
 10:30 Uhr Heilige Messe am Festtag
02.06. 09:00 Uhr Heilige Messe

17:00 Uhr - Maiandacht (jeden Sonntag im Mai)
Die katholischen Gemeinden der Region Chemnitz laden wieder alle Sportbe-
geisterten zum traditionellen Fußballturnier nach Hohenstein-Ernstthal ein. 
Diesmal findet es am Sonntag, 12.05.2019 im HOT-Sportzentrum statt. Alle 
Mannschaften treffen sich um 13:00 Uhr, bevor gegen 13:30 Uhr der Anstoß 
erfolgt und der Kampf um den Wanderpokal beginnt. Wer am Ende aber 
siegt, bleibt dabei die spannende Frage und es wird deshalb ebenso jeder 
Zuschauer/jede Zuschauerin zum Anfeuern gebraucht!
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.kath-kirche-glauchau.de

Kirchgemeinde St. Trinitatis Hohenstein-Ernstthal
Gottesdienste
05.05. 09:00 Uhr Sakramentsgottesdienst und Kindergottesdienst, 
  Kirchenkaffee
12.05. 10:30 Uhr Sakramentsgottesdienst und Kindergottesdienst
19.05. 13:30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst in Wüstenbrand
25.05. 14:00 Uhr Gottesdienst zum Karl-May-Fest
26.05. 09:30 Uhr Gemeinsamer Bläser-Gottesdienst 
30.05. Christi Himmelfahrt
 09:30 Uhr Gemeinsamer Predigtgottesdienst der 3 Stadtgemein-
  den und Kindergottesdienst in Wüstenbrand
02.06. 09:30 Uhr Gemeinsamer Predigtgottesdienst mit Einsegnung der 
  Ernstthaler Jubelkonfirmanden

Haus- und Straßensammlung vom 24. Mai bis 2. Juni 2019
In Deutschland wächst jedes 5. Kind in einer suchtbelastenden Familie auf, in 
Sachsen sind ca. 140 Kinder betroffen.
Diese Kinder sind der Gefahr ausgesetzt, selbst einmal süchtig zu werden.
Die Haus- und Straßensammlung „Sehnsucht nach Leben“ verleiht betrof-
fenen Kindern eine Stimme. Die Kinder leiden am meisten unter der Sucht.
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie diesen Kindern Angebote, die einen Weg 
aus der Hilflosigkeit zeigen.
Alle anderen Veranstaltungen wie im gemeinsamen Kirchenboten aufgeführt -

Achtung – Veränderte Öffnungszeiten

Betrifft: Pfarramt und Friedhofsverwaltung
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Trinitatis und der Ev.-Luth. Kirchge-
meinde Wüstenbrand
Die Verwaltung beider Kirchgemeinden und der Friedhöfe in Ernstthal und 
Wüstenbrand befindet sich am Neumarkt 20. Hier sind die Verwaltungsmit-
arbeiterinnen für den telefonischen und persönlichen Kontakt zu den unten 
stehenden Öffnungszeiten zu erreichen: Tel.: 03723 7700; Fax: 03723 7704

Öffnungszeiten:
Mo 14:00 – 17:30 Uhr
Di 10:00 – 12:00 Uhr
Mi geschlossen
Do 14:00 – 17:30 Uhr
Fr 10:00 – 12:00 Uhr

Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Christophori
Gottesdienste
04.05. 17:00 Uhr Abendgottesdienst, mit Band
06.05. 09:45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Bethlehemstift
12.05. 13:30 Uhr Konfirmationsgottesdienst und Kindergottesdienst
13.05. 09:45 Uhr Gottesdienst im Bethlehemstift
 15:00 Uhr Andacht im Turmalinstift
19.05. 09:30 Uhr Familiengottesdienst, mit St.Christophori’s Folxmuzik, 
  anschl. Kirchenkaffee
20.05. 09:45 Uhr Gottesdienst im Bethlehemstift
22.05. 15:30 Uhr Andacht in der Parkresidenz

Kirchennachrichten

Hannes Sonntag 
wurde aus seinem 
Dienst als Kantor 
verabschiedet.
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